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Heiße Debatten im Herbst
Auch wenn wir laut Kalender noch im Sommer sind – der
politische Herbst hat längst begonnen. Das zeigen nicht
nur die aktuellen Debatten zu den Gemeindezusammen-
legungen. Auch die Novelle zur Straßenver-
kehrsordnung betreffend der Radarmessungen
in den Gemeinden sowie die Diskussion um die
Heeresreform sind längst keine Sommerthe-
men mehr. Im Gegenteil: Hier werden wir in
den nächsten Wochen und Monaten viel zu dis-
kutieren haben.
Was die immer wieder geforderten Gemeinde-
zusammenlegungen betrifft, so stelle ich klar
fest: Diese können nicht die Lösung für die
Finanzprobleme vieler Gemeinden sein. Aktuelle Unter-
suchungen, u. a. von WIFO und IHS bestätigen uns, dass
gerade kleinere Kommunen nicht nur wirtschaftlicher
und effizienter, sondern auch sparsamer arbeiten, als dies
in größeren Einheiten der Fall ist. Deshalb können wir
diese typisch zentralistischen Gedanken, wie sie zuletzt
aus den Reihen der Bundes-SPÖ zu hören waren, nicht
nachvollziehen. Wir werden das Kaputtmachen unserer
Heimat, unserer Identität und unserer Freiwilligenorga-
nisationen sicher nicht zulassen. Stattdessen sagen wir
deutlich Ja zur Kooperation und Nein zur zwangsweisen
Zusammenlegung.
Bewegung scheint es nun endlich bei den Radarmessun-
gen der Gemeinden zu geben – zumindest wurde dazu
eine Novelle zur Straßenverkehrsordnung in Begutach-
tung geschickt. Demnach werden wir schon bald wieder
Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten
und vor Schulen durchführen dürfen. Eine vernünftige
Lösung erwarten wir uns auch bei der Heeresdiskussion.
Klar ist: Die niederösterreichischen Gemeindevertreter
wollen die Wehrpflicht beibehalten, ein Freiwilligenheer
lehnen wir ab. Nicht zuletzt deshalb, da wir für den
Katastrophenschutz, für die Arbeit in den Rettungsorga-
nisationen, sozialen Einrichtungen und Pflegeheimen
weiterhin „Zivildiener“ brauchen. In Deutschland weiß
man nach Abschaffung der Wehrpflicht nicht, wo die
dringend notwendigen Einsatzkräfte herkommen sollen.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, indem ich für
einen verpflichtenden, geschlechtsneutralen Sozialdienst
plädiere. Denn die Eigen- und Sozialverantwortung eines
jeden einzelnen jungen Menschens für die Gemeinschaft
wird in Zukunft viel stärker gefragt sein müssen.
Die Themen sind brennend, der politische Herbst wird
arbeitsam und spannend.

LAbg. Bgm. Mag. Alfred Riedl
Präsident

Aus erster Hand
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Lange haben die Gemeinden
darum gekämpft, jetzt scheint
endlich Bewegung in die Sache

zu kommen: Die Gemeinden sollen
wieder Radarmessungen durchführen
dürfen – zumindest beinhaltet das die
Novelle der Straßenverkehrsordnung,
die nun von Verkehrsministerin Bures
in Begutachtung geschickt wurde. „Es
ist dies eine langjährige Forderung
unseres Verbandes, dass die Gemein-
den zum Schutz ihrer Bürger eigen-
ständig Radarkontrollen durchführen
dürfen. Ich freue mich, dass wir nun
grünes Licht bekommen“, so GVV-
Chef Alfred Riedl.
Nach einem Erlass der Datenschutz-
kommissionwaren die Gemeinden vor
eineinhalb Jahren gezwungen, die
Radarmessungendurchprivate Firmen
einzustellen. Die Verträge mit den
privaten Anbietern mussten beendet
und die Radarboxen ausgeschaltet
werden.
Alleine inNiederösterreichwarendavon
40Gemeinden betroffen. 76. 000Raser
wurdengeblitzt unddenBezirkshaupt-
mannschaften gemeldet.
„Ich habe mich für eine gesetzliche
Änderung stark gemacht, den
Gemeinden die Kontrolle wieder zu
ermöglichen. Schließlich geht es den

BürgermeisternmitderartigenAktionen
nicht darum, die eigene Bevölkerung
abzukassieren.Esgehtuns inersterLinie
um die Verkehrssicherheit und vor
allem um die Sicherheit der Bürger in
den Gemeinden“, stellt Riedl klar.
Außerdem habe man die Kontrollen ja
nicht willkürlich eingeführt. „Die
MessungensindReaktionenaufBürger-
anliegen und dienen der Sicherheit an
neuralgischen Verkehrspunkten“, so
Riedl weiter.

Mit stationärenRadargerätenwillman
sich indenGemeinden allerdingsnicht
zufrieden geben. „Wir werden unsere
Stellungnahme auch dahingehend
einbringen, dass wir mit mobilen
Geräten Geschwindigkeitsmessungen
durchführen dürfen. Sonst hat die
Novelle für uns wenig Sinn“, so Riedl.
Riedl: „Mit derNovelle der Straßenver-
kehrsordnung wurde eine langjährige
ForderungderGemeindengehört, jetzt
hoffenwir auf eine rascheUmsetzung.“

„Es geht um die Sicherheit
der Bürger, nicht um Abzocke“
Novelle der Straßenverkehrsordnung zur Radarüberwachung in Begutachtung

Nach einem Erlass der Datenschutzkommission waren die Gemeinden vor einein-
halb Jahren gezwungen, die Radarmessungen durch private Firmen einzustellen.

Gemeindetag 2012 in Tulln
Am 13. und 14. September 2012 findet der Österreichische Gemeindetag erstmals seit acht Jahren in

Niederösterreich statt.

Austragungsort wird Tulln an der Donau sein.

Im Rahmen des Gemeindetages wird auch eine Kommunalmesse stattfinden.

p o l i t i k
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Obwohl das kürzlich beschlos-
sene „Bürgermeister-Paket“ die
gravierendsten sozialrechtli-

chen Nachteile beseitigt hat, gibt es
eine extreme Gehaltsschere zwischen
den Gehältern von Bürgermeistern
und äquivalenten Posten in der Privat-
wirtschaft. Gemeindebund-Chef Hel-
mut Mödlhammer fordert deswegen
Maßnahmen zur sozialen Absiche-
rung und will über ein Bonussystem
nachdenken.
Mödlhammer, der selbst seit 25 Jahren
Bürgermeister der 3.700-Einwohner-
Gemeinde Hallwang ist, weiß, dass in
den letzten zehn bis 15 Jahren das
Berufsbild des Bürgermeisters eine
erhebliche Veränderung von einem
Amt zu einem Managerberuf erfahren
hat: „Die Zeiten, in denen man dieses
Amt mit ein paar Eröffnungen und
Stammtischbesuchen verbunden hat,
sind lange vorbei. Die heutigen Anfor-
derungen an Bürgermeister erfordern
ein hohes Ausmaß an Management-
kompetenz. EinOrtschefhat einBudget
zu erstellen,es einzuhalten,er ist für die
Planung und Durchführung von Pro-
jekten zuständig, er hat Mitarbeiter zu
führen,Beteiligungenzuverwaltenund
auf regionaler Ebene die Interessen
seinerGemeinde indiversenVerbänden
zu vertreten. Außerdem soll er nach
Möglichkeit auch noch Finanzexperte
sein, und vieles mehr.“

„Mit einem Fuß im Kriminal“
Neben dem Wissen eines Finanzex-
perten, sollte sich ein Bürgermeister
auchnoch in jeglichenHaftungsfragen
auskennen. „Wenn Baustellen mit
Schildern einer falschenReflektorstufe
abgesichertwerden,dann stehtmanals
Ortschefmit einemFußpraktisch schon
im Kriminal“, weiß Mödlhammer aus

der täglichen Bürgermeister-Praxis zu
berichten.

24 Stunden erreichbar
GVV-Präsident Alfred Riedl kann dem
nur beipflichten. Seit 1990 ist der 59-
Jährige Bürgermeister der 3000-

Einwohner-Gemeinde Grafenwörth.
„Ortschefs sind 24 Stunden am Tag
und sieben Tage dieWoche erreichbar.
Dasmussmangernemachenund auch
zeitlich gut organisieren können“, sagt
Riedl ausErfahrung. Schließlichübt ein
Großteil das Amt im Nebenjob aus.

Vom Amtsträger
zum Manager
Studie: Bürgermeistergehälter viel geringer als Entlohnung in der Wirtschaft

p o l i t i k
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Die Diskussion rund um die
Gemeindezusammenlegungen
nimmt kein Ende: Immer

wieder tauchen Überlegungen auf, in
denen Gemeindezusammenlegungen
vor allem unter dem Aspekt enormer
Einsparung propagiert werden. Von
einer sparsameren Verwaltung bis hin
zu kostengünstigerer Infrastruktur
und Dienstleistung ist dabei konkret
die Rede.
DochdieRealität sieht anders aus – das
bestätigenunsnichtnur aktuelleZahlen
sondern auch Untersuchungen unter
anderem von WIFO und IHS.
„Gerade das Beispiel der Verwaltung,
zeigt eigentlich sehr deutlich, dass eine
Zusammenlegung keine Einsparung
bewirkt“, weißGVV-ChefAlfredRiedl.
Denn die durchschnittlichen Kosten
fürVertretungskörper (inkludiert auch
BezügederMandatare) undallgemeine
Verwaltung betragen in kleinen Ge-
meinden 299 Euro pro Einwohner und
Jahr. InGemeindenzwischen20.000und
50.000 Einwohnern werden schon 433
EuroproEW/Jahr dafür ausgegeben, in
Städtenüber 50.000Einwohnern sogar
durchschnittlich 765 Euro pro Ein-
wohner und Jahr.

Kleine steuern mehr bei
Aber auch die Annahme, kleinere
Gemeinden hätten eine kleinere Wirt-
schaftskraft als größere, entspricht
keinesfalls der Tatsache. Gerade die
kleinen Gemeinden wirtschaften so
effizient, dass ihre freie Finanzspitze
relativ mehr Investitionen zulässt, als
jene von großen Gemeinden und
Städten. InkleinenGemeindenwerden
pro Jahr im Schnitt 394 Euro pro
Einwohner an echtenNeuinvestitionen
getätigt, in großen Städten sind es nur
275Euro, inStädtenmitmehrals 50.000
EW sogar nur 152 Euro. „Die kleinen

Gemeinden tragen also zur wirtschaft-
lichen Kraft des öffentlichen Sektors
deutlich mehr bei, als große Ge-
meinden“, so Alfred Riedl.
Auch die Anzahl der Mitarbeiter und
die Personalkosten steigen mit der
Gemeindegröße. „Die Gemeinden sind
die einzigeGebietskörperschaftmit den

geringsten Schulden und den meisten
Aufgaben. Wir wissen dass die
Gemeinden verantwortungsbewusst,
sparsam und effizient arbeiten und
wirtschaften – auch in schwierigen
Zeiten,dasmussunserst einmal jemand
nachmachen“, so der GVV-Chef.
Den größten Aufklärungsbedarf in der
Mär ummöglicheEinsparungendurch
Gemeindezusammenlegungen sieht
Alfred Riedl jedoch im Bereich der
Infrastruktur und der Dienstleistung.
„Wer behauptet, dass größere
Gemeinden kostengünstiger arbeiten,
indem Freiwillige Feuerwehren in den
kleinenGemeindengeschlossenwerden,
der will nicht nur den Tod der
Gemeinden, sondern auch den Tod des
Freiwilligenwesens“,soRiedl.Geradedie

BlaulichtorganisationenwieFeuerwehr
oder Rotes Kreuz wären ohne ehren-
amtliche Helfer nicht aufrechtzu-
erhalten. „Derartig typisch zentralisti-
sche Gedanken, wie sie zuletzt aus den
ReihenderBundes-SPÖzuhörenwaren,
könnenwirnichtbrauchen.Wirwerden
das Kaputtmachen unserer Heimat,
unserer Identität und unserer Frei-
willigenorganisationen sicher nicht
zulassen“, sagt der GVV-Chef.

Niederösterreich setzt auf
Kooperationen
Stattdessen setzt Niederösterreich
verstärkt auf Kooperationen unter den
Gemeinden – und das bereits seit Jahr-
zehnten. „IchkennekeineGemeinde,die
nichtmindestens in fünfverschiedenen
Verbänden mit anderen Gemeinden
zusammenarbeitet“, weiß Riedl aus
Erfahrung.Derzeit gibt esösterreichweit
rund1500Gemeindeverbände, indenen
dieGemeinden inVerwaltungsgemein-
schaften zusammenarbeiten und bud-
getentlastende Kooperationen unter-
halten.
„Interkommunale Zusammenarbeit
findet nicht am Unwillen der Ge-
meinden ihre Grenzen, sondern war
immer dort möglich, wo der Nutzen
aucherkennbarwurde“, soRiedlweiter.
„Wir haben vor 40 Jahren eine beacht-
licheStrukturreformerledigt.Vonüber
2000Gemeinden gibt es jetzt nurmehr
573. Gerade in den kleinenGemeinden
wissen wir noch, was die Bürger brau-
chenundwissen,wieundwasdie Leute
denken.Weilwir täglichbei ihnen sind.
Nicht umsonst genießt die Gemeinde-
politik das höchste Vertrauen in der
Bevölkerung. Wir verspüren mehr als
deutlich, dass heute in Zeiten der glo-
balisierten Informationsgesellschaft
eine ganz starke Sehnsucht nach über-
schaubaren Lebensräumen da ist.“

Zusammenlegungen bringen
keine Einsparungen
Kleine Gemeinden wirtschaften effizienter als große

GVV-Chef Alfred Riedl: „Die Verwal-
tungskosten in größeren Gemeinden
sind doppelt bis dreimal so hoch wie
in kleinen Gemeinden.“

p o l i t i k
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Dunkle, unbeleuchtete Straßen
und Plätze verursachen bei vie-
len Menschen großes Unbeha-

gen. Die Sicht ist eingeschränkt,
Gefahren werden später oder gar
nicht erkannt und auch Diebe und
Einbrecher schlagen oft lieber im
Schutz der Dunkelheit zu.
Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe
der Gemeinden, für eine gute öffent-
licheBeleuchtungzu sorgen.Dennbei
Licht fühlen sich die Menschen nicht
nur sicher, sondern es kann sich auch
die gesamte Gemeinde samt Kirche
und Rathaus positiv im Licht präsen-
tieren.

Komplett-Angebot für
Gemeinden
DaaberderAufwand fürdieErrichtung
und die Instandhaltung für die
einzelnen Gemeinden sehr groß ist,
bietet dieEVN einumfassendes Licht-
service.Mit diesemKomplett-Angebot

reduziert sich der Aufwand für die
Gemeinden auf ein Minimum und
nimmt ihnenauchdasRisiko fürBetrieb
und Sicherheit ab. Das EVN Lichtser-
vice hat sich zum Ziel gesetzt, auch auf
die individuellen Vorgaben und
Wünsche einzugehen und auch bei der
Umsetzungzuberücksichtigen.Deshalb

wird auch jedes Beleuchtungsprojekt
von einem Projektbeirat koordiniert,
dem Vertreter der Gemeinde und der
EVNangehören.AufdieseWeise ist gesi-
chert, dass alleArbeiten einheitlichund
demOrtsbild entsprechend ausgeführt
werden.
Das EVN Lichtservice übernimmt alle
Arbeiten, welche die neue Beleuch-
tungsanlagebetreffen.Diese reichenvon
der Planung, der Lieferung und der
Montage bis hin zum Anschluss der
Anlage. Ein allfälliger Altbestand wird
ebenfalls fachgerecht demontiert und
entsorgt.Außerdemwirddieöffentliche
Beleuchtung regelmäßig durch qualifi-
zierte Fachkräfte gewartet. So ist sicher-
gestellt, dass die Beleuchtung einwand-
frei funktioniert. Sollte doch einmal
etwas nicht in Ordnung sein, wird der
Störungsservice das Problem rasch
beheben.

Regionale Wirtschaft
wird gestärkt
MitdiesemProjektwird auchdie regio-
naleWirtschaft gestärkt.DenndasLicht-
service wird in Kooperation mit Fach-
betrieben aus der Region, den EVN
PowerPartnern, umgesetzt.

Die Gesamtkosten für die öffentliche
Beleuchtungwerden jedenfalls gesenkt.
DieEVNbietetüber einen längerenZeit-
raum vorhersehbare und leicht budge-
tierbare Kosten. Für die Finanzierung
gibt es unterschiedlicheOptionen. Eine
Verrechnungüber ein vereinbartes Fix-
Entgelt pro Lichtpunkt ist es ebenso
möglich, wie ein einmaliger Bauko-
stenzuschussmit entsprechend niedri-
geren laufenden Kosten.
Die benötigte elektrische Energie ist
beimEVNLichtservicebereits imPaket-
preis enthalten. Somit liegt es in der
Verantwortung und dem Interesse der
EVN für eine möglichst hohe Effizienz
in der Anlage zu sorgen.

Es werde Licht!
EVN Lichtservice: Das Komplett-Angebot für Ihre öffentliche Beleuchtung

Informationen

Die öffentliche Beleuchtung in den
Gemeinden ist einewichtigekommu-
naleAufgabe derGemeinden,die für
Sicherheit und Wohlbefinden der
Bürger sorgt. Informieren auch Sie
sich kostenlos und unverbindlich
unter0223620012696oderkommen
Sie zu einem der 26 EVN Kunden-
zentren in Ihrer Nähe.

Das EVN Lichtservice übernimmt alle Arbeiten, welche die neue Beleuchtungs-
anlage betreffen

Die benötigte elektrische Energie ist
beim EVN Lichtservice bereits im
Paketpreis enthalten

k o m m u n a l i n f o d e r E V N
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Zum insgesamt sechsten Mal tra-
fen sich Kommunal- und Bun-
despolitiker am geographischen

Mittelpunkt Österreichs, um mit Wirt-
schaftsexperten und Meinungsbild-
nern kommunale Zukunftsfragen zu
erörtern.
Bei der Eröffnung wiesen sowohl
Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer, als auch Kommunal-
kredit-Chef Alois Steinbichler auf die
beeindruckende Entwicklung der
Sommergespräche hin. „Vor einigen
Jahrenhabenwir unshier getroffen,da
hat ein kleiner Saal für 30 Personen
gereicht.Heutenehmen300Menschen
andenSommergesprächen teil,undwir
müssen sogar Teilnahmewünsche
abweisen, weil das die Kapazitäten im
Ausseerland überfordern würde.“

„Gerechtigkeit entsteht
nie von selbst“
Eröffnungsredner war der Mathema-
tiker Rudolf Taschner. Er schlug eine
Brücke zwischen den Staatstheorien
derAntike undderGerechtigkeitsfrage
von heute. „Gerechtigkeit entsteht nie
von selbst. Siemuss vondenMächtigen
erarbeitet undgelebtwerden. EinStaat
mussgerecht sein,daskannernur,wenn
der, der ihn leitet auch gerecht ist.“ Im
wesentlichengebeesdreiTugenden,die
inSumme zur viertenTugend,nämlich
der Gerechtigkeit führen.

Diskussion um Pensions-
antrittsalter gefordert
Gemeindebund-PräsidentHelmutMödl-
hammer erinnerte in diesem Zusam-
menhang an die Probleme der Finan-
zierungder Sozialsysteme. „So sehr ich
Professor Taschner schätze, aber man
muss kein Mathematiker sein, um sich
auszurechnen, dass wir den Plafond
der Finanzierbarkeit in der Pflege oder

auch in anderen sozialen Bereichen
längst erreicht haben.“ Das Pensions-
systemwerde auf dieDauer kippen.Die
Bundespolitik müsse sich dieses Tabu-
Themas endlich annehmen.
„Die vor einigen Wochen erzielte Eini-
gungüberdiekünftigeFinanzierungder
Pflege ist nur bis zumnächstenFinanz-
ausgleich paktiert“, so Mödlhammer.
„Ich kann an die Bundespolitik nur
appellieren,sichderDiskussionüberdas
Pensionsantrittsalter ehrlich zu stellen.“

Bürger zu mehr
Eigeninitative ermutigen
Mödlhammerwill auch,dassdieBürger
zumehrEigeninitativeermutigtwerden.
„Es darf nicht sein, dass sich der Staat
für alles und jedes zuständig fühlt und
dieBürgerdamitdauerhaft entmündigt.
Es ist auffallend, dass Staat und Gesell-
schaft in den letzten Jahren den Men-
schen nicht nur sukzessive jegliche
Eigenverantwortung abnehmen, son-
dern jene, die bereit sind sich zu enga-
gieren, durch unzählige bürokratische
Schranken in ihremEngagementbehin-

dert werden", soMödlhammer in einer
Podiumsdiskussion mit den Ministern
MariaFekterundReinholdMitterlehner
sowieLandeshauptfrauGabiBurgstaller.

Bürgerengagement darf
nicht behindert werden
Die Kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee

Die Minister Reinhold Mitterlehner
und Maria Fekter diskutierten mit
den Teilnehmern der Kommunalen
Sommergespräche

Gemeindebund-Generalsekretär Walter Leiss mit seinem Vorgänger Robert Hink
und GVV-Präsident Alfred Riedl

p o l i t i k
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Im Vorfeld der Kommunalen Som-
mergespräche in Bad Aussee
wurde das Meinungsforschungs-

institut OGM mit einer Bevölkerungs-
und Bürgermeister-Umfrage beauf-
tragt. „Zum Teil haben wir in den letz-
ten Jahren jeweils die gleichen Fragen
gestellt, um etwaige Veränderungen
in den Haltungen der Bürgermeister
und der Bevölkerung zu dokumentie-
ren“, berichtet Gemeindebund-Chef
Helmut Mödlhammer. „So ist etwa
klar erkennbar, dass es bei der Frage,
ob die öffentlichen Leistungen der
Gemeinden in Zukunft weiterhin in
diesem Ausmaß finanzierbar sind,
klare Tendenzen gibt, die sich im Lauf
der Jahre verändert haben. Aktuell
halten 72 Prozent der Bürgermeister
und 47 Prozent der Bevölkerung diese
Leistungen künftig nicht mehr in
gleichem Ausmaß für finanzierbar
wie bisher.“ Nur 24 Prozent (Bürger-
meister) bzw. 35 Prozent (Bevölke-
rung) glauben, dass es künftig öffent-
liche Leistungen im gleichen Ausmaß
wie bisher geben kann.
EinedeutlichbeobachtbareEntwicklung
ist auch bei der Frage „Sollen weitere
Schulden zur Aufrechterhaltung der
öffentlichenLeistungenaufgenommen
werden?“ erkennbar. Bei der Umfrage
2011 sprechen sich 85 Prozent der
Bürgermeister und 83 Prozent der
Bürger gegen die Neuaufnahme von
Schulden aus. „Diese Haltung hat sich
in den letzten Jahren noch deutlich
verstärkt“, resümiertMödlhammer. „Die
Menschen haben zunehmend kein
Verständnis dafür, dassman dauerhaft
mehrGeld ausgibt, alsman einnimmt.“

Zur Eigenverantwortung
bereit
Differenzierter stellt sichdasMeinungs-
bilddar,wennmandanach fragt,welche

Lösungsvariantenesgibt,umöffentliche
Leistungen künftig bereitzustellen.
„Interessant ist, dass die Möglichkeit,
dassdieMenschenLeistungen inEigen-
verantwortung erbringen, indem sie
sich organisieren, die größte Präferenz
hat“, so Mödlhammer. 72 Prozent der
Bürgermeisterund66ProzentderBevöl-

kerunghaltendies für einengangbaren
Weg. Auch die Auslagerung dieser
Leistungen an private Unternehmen
erhält mehrheitlich noch Zustimmung
in beiden befragten Gruppen. Die
Kürzung der angebotenen Leistungen
lehnen sowohl die Bürgermeister als
auch die Bevölkerung eher ab.

Die Bürger wollen keine
neuen Schulden
Ergebnisse der OGM-Bürgermeister- und Bevölkerungsumfrage

p o l i t i k
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Ferienende und damit Schulan-
fang in Niederösterreich bedeu-
tet nicht nur vermehrten Betrieb

auf Niederösterreichs Straßen, son-
dern zugleich auch Startschuss für die
bekannte und bewährte „Aktion
Schutzengel“. Zum zwölften Mal wird
die Initiative von Landeshauptmann
Dr. Erwin Pröll und seinen Partnern
bereits durchgeführt. Das Ziel für
mehr Sicherheit im Straßenverkehr
zum Schutz unserer Kinder, hat sich
aber bis heute nicht geändert.

Potenzielle Gefahrenstellen
ausräumen
Rund 200.000 Kinder werden sich
Anfang September wieder auf ihren
Weg in den Kindergarten oder in die
Schulemachenund späterwieder nach
Hausegehen.Darunter sindauch16.000
Taferlklassler und 52.000 Kindergar-
tenkinder, die für den Landeshaupt-
mann besonderen Schutz verdienen:
„Einerseits hat jeder einzelne von uns
den Auftrag, mehr Vorsicht im Stra-
ßenverkehr an den Tag zu legen, ande-
rerseits arbeiten wir seitens der Politik
mit Hochdruck daran, Jahr für Jahr
potenzielle Gefahrenstellen im Ortsge-
biet und insbesondere auf Schulwegen
auszuräumen. InNiederösterreichwird
gerade für die Sicherheit der Kleinsten
und Schwächsten in unserer Gesell-
schaft sehr viel getan, aber ganz zu-
frieden kann und darf man bei diesem
Thema nie sein.“

„Acht geben und
Fuß vom Gas“
Als prominente Unterstützung für die
„Aktion Schutzengel“ hat sich Landes-
hauptmannPröll die aktuelle „Dancing
Stars“-Gewinnerin und Sängerin von
den „Seern“,AstridWirtenberger ausSt.

Valentin ins Boot geholt. Auch sieweiß
um die Gefahren im Straßenverkehr
bestens Bescheid: „Überhöhte
Geschwindigkeit ist noch immer eine
sehrhäufigeUnfallursache.Ausdiesem
GrundmüssenwirErwachsenenaufdie
Kleinsten in unserem Land besonders
aufpassen,wenngeradezuSchulbeginn
wieder vieleKinderunterwegs sind. Sie
sindunsereZukunft,daherAcht geben
und Fuß weg vom Gas!“

Aktive Teilnahme und
Gewinnchance
Wer selbst ein Zeichen für mehr
Aufmerksamkeit im Straßenverkehr
setzenwill, der kann sich entwedermit
dem Schutzengel-Aufkleber oder dem
EinsendeneinerSchutzengel-Karte (bis
7. Oktober) daran beteiligen und hat
darüber hinaus auch die Möglichkeit
selbst etwas zu gewinnen. Vom Well-
ness-Urlaub bis hin zum Fahrsicher-
heitstraining warten attraktive Preise.

An alle Volkschul- und Kinderkarten-
kinderwerdenzuSchulbeginnnichtnur
die Teilnahme-Karten, sondern auch
ein „Sicherheits-Quartett“ verteilt.Denn
auchdieKinderhabengewissePflichten
und Regeln, die sie im Straßenverkehr
beachten müssen. Daher ist es beson-
ders wichtig, dass wir uns mit unseren
KleinstendieVerkehrszeichenunddas
richtige Verhalten im Straßenverkehr
lernen.

Sicherheitstage für
Jugendliche
EinenSchwerpunkt derAktionSchutz-
engelwerdenauchheuerwiederdieNÖ
Sicherheitstage bilden. ZumelftenMal
werden bei zehn Veranstaltungen in
ganzNiederösterreichdie Jugendlichen
im Alter von 13 bis 15 Jahren sowohl
über Sicherheit im Straßenverkehr, als
auch in der Freizeit informiert. Ein
besonderer Dank gilt den jährlich teil-
nehmenden Partnerorganisationen.

„Aktion Schutzengel“
im Auftrag der Sicherheit
LH Pröll: Dürfen uns nie zufrieden geben, wenn’s um unsere Kinder geht

Die Schutzengelpatin Astrid Wirtenberger und Landeshauptmann Erwin Pröll
setzen mit der „Aktion Schutzengel“ auch heuer wieder ein Zeichen für mehr
Sicherheit im Straßenverkehr zum Schutz unserer Kinder.
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Die öffentliche Beleuchtung gibt
den Bürgern nicht nur Sicher-
heit und schafft Wohlbefinden,

sondern soll auch dazu beitragen wirt-
schaftlich und umweltfreundlich mit
den begrenzten Ressourcen der Kom-
munen umzugehen. Zudem ist die
Beleuchtung nicht nur Mittel zum
Zweck, sondern gestaltet den Lebens-
raum sowie das jeweilige Orts- bzw.
Stadtbild und beeinflusst somit die
Lebensqualität der Bürgerinnen und
Bürger.
Der öffentlichen Beleuchtung wird in
letzter Zeit immer mehr Beachtung
geschenkt. Gründe dafür gibt es
mehrere: Zum einen spielt die Sicher-
heit der Bürger und der Verkehrsteil-
nehmer einewichtige Rolle, die unwei-
gerlich mit der Haftung des
Straßenerhalters einhergeht – bei
UnfällenbestehtdieGefahrderHaftung
derGemeinde, imSpeziellendesBürger-
meisters. Zum anderen spielen sowohl
ökologische als auch ökonomische
Aspekte eine Rolle und dies wird in
letzterZeit immermehrGemeindenund
ihrenpolitischenVertreternbewusst.Da
vieleBeleuchtungsanlagenbereits indie
Jahre gekommen sind und aufgrund
gewachsenerStrukturen immerwieder
erweitert wurden, entsprechen die
Anlagen in vielenFällen oft nichtmehr
den verbindlichen Normen (vlg. EN
13201, ÖNORM O 1051 und O 1052)
undesbestehtHandlungsbedarf.Zudem
können durch eine optimale Straßen-
beleuchtung Einsparungen bei den
Energie- als auch bei den Wartungsko-
sten für die nächsten 10 bis 15 Jahre
sowie Zusatzeinnahmen durch die
Anbringung von hinterleuchteten
Werbeflächen erzielt werden.

Kosten über die Lebensdauer
betrachten!
Bei allenProjekten solltemansichnicht
nur von den Investitionskosten leiten

lassen, sondern ebensowie bei unseren
anderenLebenszyklusmodellen – etwa
für Schulen oder Schwimmbäder –
betrachten wir die gesamte Lebens-
dauer einer Investition. Dabei zeigt
sich, dass der Großteil der Kosten wäh-
rend des Betriebes einer Anlage anfällt
undsomiteine Investitionauchgutüber-
legt werden soll. Das bloße Austau-
schenvonLeuchtköpfenundderEinbau
vonRegelgeräten,umdieEnergiekosten
zumindern, führt in der Regel zu nied-
rigen Investitionskosten, aber oftmals
nicht zu einer optimalen Beleuch-
tungsqualität und bringt unter
Umständen nicht den gewünschten
nachhaltigen Erfolg, um den verbind-
lichenNormengerecht zuwerden.Hier
heißt es also entsprechend auf die je-
weiligen Gegebenheiten vor Ort einzu-
gehen und eine entsprechende Sanie-
rung oder Neuerrichtung der
Beleuchtung durchzuführen. Die Bera-
tung und das Know-how von Speziali-
sten ist in diesem Fall das A und O für
Gemeinden. Gemeinsam mit unseren
technischen Partnern helfen wir von
Raiffeisen Ihnen sehr gerneweiter und
stellen unser Know-how und unsere
Erfahrungen selbstverständlich zur
Verfügung.

Wir sind flexibel!
Umindividuell auf dieBedürfnisseund
WünscheunsererKunden eingehen zu
können,bietenwir je nachUmfangder
Sanierung bzw. Neuerrichtungmaßge-
schneiderte Finanzierungsmodelle an.

Gemeinsam mit der Raiffeisenlandes-
bank Niederösterreich-Wien und den
örtlichenRaiffeisenbankenkönnenwir
von Leuchtköpfen bis hin zur General-
sanierung oder Neuerrichtung von Be-
leuchtungsanlagen schuldenstands-
neutral finanzieren. IhreVorstellungen
und Ideen werden von uns finanziert
undvonunseren technischenPartnern
gemeinsam mit den örtlichen Profes-
sionistenerrichtet!UnsereErfahrungen
haben wir in vielen erfolgreichen
Projekten wie zum Beispiel in Engel-
hartstetten, Guntramsdorf, Laa an der
Thaya und Maria Enzersdorf bereits
unter Beweis gestellt.

Es werde Licht!
Raiffeisen unterstützt Gemeinden bei der Investition und Sanierung von

Straßenbeleuchtungsanlagen

Informationen

Raiffeisen-Leasing GmbH
Mag. (FH) Sandra Windbichler
Tel.: 01/71601-8068
E-Mail:
sandra.windbichler@rl.co.at
www.raiffeisen-leasing.at

Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien
Mag. Carolina Emsenhuber
Tel.: 05/1700-95560
Christian Pelzmann
Tel.: 05/1700-92952
E-Mail:
office.kui@raiffeisenbank.at
www.rlbnoew.at
oder
bei Ihrer örtlichen Raiffeisenbank

Nicht nur Straßen, sondern auch Parkanlagen können mit der entsprechenden
Beleuchtung aufgewertet werden

R a i f f e i s e n k o m m u n a l i n f o
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Europa schaut derzeit gebannt
auf die Entwicklung der Finanz-
märkte. Kommunalverlag-Ge-

schäftsführer Michael Zimper sprach
mit Landeshauptmann-Stellvertreter
Wolfgang Sobotka, dem Generaldirek-
tor der HYPO NOE Gruppe, Peter
Harold und Hypo-Vertriebschef Wolf-
gang Viehauser über mögliche Auswir-
kungen und wie Gemeinden darauf
reagieren sollen.

Die Ertragsanteilvorschüsse sind
zuletzt gestiegen. Kann man ange-
sichts der Entwicklung in den letzten
Wochen davon ausgehen, dass diese
Entwicklung anhalten wird?

Sobotka: Für heuer braucht man
sich keine Sorgen machen, und auch
für 2012 wurde eine Steigerung von 5
Prozent prognostiziert. Das soll aber
keine Gemeinde dazu veranlassen, ihr
Budget außer Kontrolle geraten zu las-
sen. Darauf haben wir immer geachtet.
So ist es uns gelungen, dass wir nicht,
wie befürchtet, 300 Abgangsgemein-
den haben, sondern nur 59. Davon sind
nur 17 wirkliche Sanierungsgemeinden.

Sollten Gemeinden derzeit eher inve-
stierenoder versuchen ihreSchulden
abzubauen?

Sobotka: Die Gemeinden sollen
natürlich investieren, weil das auch der
Wirtschaft nützt. Wichtig ist aber, dass
die Projekte auch nachhaltig wirksam
sind; etwa zur Erschließung der Infra-
struktur.

Harold: Die Gemeinden müssen
ihre Situation genau analysieren und
bei Investitionen darauf achten, was
unbedingt notwendig ist und was sie
sich leisten können. Dann muss man
sich die Förderungsmöglichkeiten an-
sehen und vielleicht auch versuchen,
private Investoren an Bord zu holen.

WieunterstütztdieHYPONOEGruppe
Gemeinden, die in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraten sind?

Viehauser: Für Gemeinden, die
wichtige Infrastrukturprojekte umset-
zen wollen, haben wir eine Finanzie-
rungssonderaktion gestartet. Wir bie-
ten dabei zu einem sehr geringen Preis
eine umfassende Analyse der finanziel-
len Situation der Gemeinde. Darauf
aufbauend erstellen wir gemeinsam
einen Gesamtfinanzierungsplan. Wenn
die Gemeinde beschließt, diesen Plan
umzusetzen, erhält sie besonders gün-
stige Finanzierungskredite. Die Aktion
läuft bis 31. März 2012.

Wie kann eine Gemeinde die Analyse
nutzen?

Viehauser: Wir sehen uns das
bestehende Darlehensportfolio an, ach-
ten aber auch darauf, wie nachhaltig
die Investition ist und ob sich die
Gemeinde das Projekt auch in den
nächsten Jahren wird leisten können.
Interessierte Gemeinden können ihre

Projekte an die HYPO NOE senden und
wir besprechen das weitere Vorgehen
dann mit den Verantwortlichen in den
Gemeinden.

Sobotka: Viele Investitionen, etwa
in Tourismusprojekte, rentieren sich
erst nach einigen Jahren. Da ist es für
eine Gemeinde enorm wichtig, einen
Partner zu haben, der einschätzen
kann, ob sie diese Zeit überstehen
kann, ohne in finanzielle Probleme zu
schlittern.

Harold: Die HYPO NOE bietet eben
nicht nur die Analyse der Gemeinde-
finanzen. Wenn man zu dem Schluss
kommt, dass hier ein nachhaltiges Pro-
jekt entstehen kann, dann bieten wir
auch Kredite zu äußerst günstigen
Konditionen an.

Viehauser: Die Gemeinde hat also
die Sicherheit, einen sehr günstigen
Kredit zu bekommen. Trotzdem kann
sie sich am Markt umsehen, ob sie
nicht noch günstigere Konditionen
bekommt. Wir unterstützen die Kom-
mune sogar bei der Ausschreibung.

Wolfgang Viehauser, HYPO NOE:
„Für Gemeinden, die wichtige Infra-
strukturprojekte umsetzen wollen,
haben wir eine Finanzierungssonder-
aktion gestartet.“

„Gemeinden müssen
nachhaltig investieren“
Round-Table-Gespräch zur finanziellen Lage der Kommunen

LH-Stv. Wolfgang Sobotka (hier mit
Michael Zimper): „Die Gemeinden
müssen auch an die Region denken.“

f i n a n z e n
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Welche Rolle spielen Gemeinden als
Motor für die Konjunktur?

Harold: Die Gemeinden sind die
größten öffentlichen Investoren für die
regionale Wirtschaft. Sie sollten aber
auch beachten, dass sie nicht nur für
dieWirtschaft und die Arbeitsplätze im
Ort verantwortlich sind, sondern sie
müssen sich noch stärker bewusst wer-
den, welche Verantwortung sie für die
Region tragen.

Sobotka: Nichts ist schädlicher als
ein ruinöser Wettbewerb, etwa wenn es
um Betriebsansiedlungen geht. Solche
Dinge wollen wir etwa auch mit den
kommunalen Wirtschaftsparks steuern.
Die Gemeinden sollten bei Entscheidun-
gen immer an die Region denken – und
nicht nur an Prestigeprojekte.
Ein Beispiel wäre auch das Betreute

Wohnen. Da kann es durchaus sein,
dass etwa eine Gemeinde ein Projekt
macht, das der ganzen Region zur Ver-
fügung gestellt wird.

Sie haben sich vehement gegen
zwangsweise Gemeindezusammen-
legungen ausgesprochen. NÖ setzt
eher auf freiwillige Gemeindekoope-
rationen. Bietet das Land den Ge-
meinden, die interkommunale Inves-

titionsprojekte durchführen wollen,
Anreize?

Sobotka: Ja, Projekte, die von mehre-
ren Gemeinden eingereicht werden,
erhalten einen besseren Fördersatz.

Harold:Wir haben eine Tochtergesell-
schaft, die HYPO NOE Real Consult, die
die Zusammenarbeit vonGemeinden beim
Facility-Management unterstützen soll.

Welche Rolle spielt das Land bei der
Umsetzung von Gemeindekoopera-
tionen?

Sobotka: Die niederösterreichischen
Gemeinden entscheiden autonom. Das
Land kann aber eine Koordinierungs-
funktion übernehmen.

Was kann man Gemeinden, die
Franken-Kreditehaben, derzeit raten?

Harold: Bei einem Fremdwährungs-
kredit kommt es darauf an, wie lange er
noch läuft. Niemand weiß, wie sich der
Wechselkurs entwickeln wird. Daher
muss sich jede Kommune gemeinsam
mit ihrer Bank genau ansehen, was die
beste Lösung ist. Hier kann es nur sehr
individuelle Lösungen geben.

Wie wichtig ist derzeit das Thema
Zinsabsicherung?

Viehauser: Wir sind derzeit in einer
Phase, wo die Zinsen sehr niedrig sind.
Man darf aber nicht vergessen, dass die
Zinsen auch wieder nach oben gehen
können. Ein gutes Produkt, um dafür

vorzusorgen, sind Caps. Das ist eine Art
Versicherung gegen hohe Zinsen. Etwas
komplexer sind Swaps, wo man varia-
ble Zinsen gegen fixe Zinsen tauschen
kann. Sehr vorsichtig sollte man mit
strukturierten Zinsabsicherungsmodel-
len sein.

Expertenge-
spräch in den
Räumlichkeiten
des Kommu-
nalverlags:
Michael
Zimper, Peter
Harold, Wolf-
gang Viehauser
und Wolfgang
Sobotka

HYPO NOE-Generaldirektor Peter
Harold: „Die Gemeinden müssen ihre
Situation genau analysieren und bei
Investitionen darauf achten, was
unbedingt notwendig ist und was sie
sich leisten können.“

f i n a n z e n
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Ab dem kommenden Jahr wer-
den strengere Bestimmungen
für die Ausgabe und Zustel-

lung von Briefwahlkarten auch bei
Gemeinderatswahlen gelten. Was wir
in der Landtagswahlordnung schon
festgelegt haben, soll nun auch für die
Gemeindewahlen gelten. Eine diesbe-
zügliche Änderung der betreffenden
Wahlordnung ist schon auf Schiene
und soll in der Landtagssitzung An-
fang Oktober beschlossen werden“,
erklärt VP-Klubobmann LAbg. Mag.
Klaus Schneeberger die geplante
Novellierung der Gemeinderatswahl-
ordnung.
„Die vergangenen Wahlen haben
gezeigt, dass immer mehr Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher
dieBriefwahlalsFormderStimmabgabe
benutzen.DochdieErfahrungenausden
vergangenen Wahlgängen haben auch
die Notwendigkeit von Klarstellungen
ans Licht gebracht. Daher haben wir in
den vergangenen Wochen an einer
Novellierung der Gemeinderatswahl-
ordnung gearbeitet, um die Ausstel-
lung und Zustellung von Briefwahl-
karten zu präzisieren und einen
etwaigen Missbrauch zu verhindern.
Auch die SPÖ ist mit der geplanten
Novelle einverstanden“, hält Schnee-
berger fest.

Künftig keine Zustellung der
Wahlkarte durch Gemeinde-
bedienstete
„Bei einer persönlichen Abholung der
Wahlkarte muss der Antragsteller eine
Übernahmebestätigungunterschreiben.
Ist er hierzu nicht in der Lage, ist
darüber ein Aktenvermerk aufzu-
nehmen. EineAusfolgung andenwahl-
berechtigtenanderenEhepartner,einge-
tragenen Partner oderwahlberechtigte
Verwandte (Eltern oder Kinder) ist

gegen Übernahmebestätigung eben-
fallszulässig,wenneineschriftlicheLegi-
timation zur Übernahme vorgewiesen
wird. Sonstigen schriftlich legitimierten
Personen dürfen neben der eigenen
Wahlkarte jeWahlundGemeindenicht
mehr als zweiWahlkarten gegenÜber-
nahmebestätigung ausgefolgt werden.
Ansonsten sind die Wahlunterlagen
dem Antragsteller eingeschrieben und
nachweislich zuzustellen. Der Zustell-
dienst hat die Übernahme der Wahl-

karten zu bestätigen. Die Zustellung
durchdieGemeinde,z.B. durchBedien-
stete,wirdkünftigverbotensein“,erklärt
Klubobmann Schneeberger.
„Mit der vorgesehenen Novelle verbes-
sernwirdieSicherheitbeiderBriefwahl,
andererseitswollenwirdenServicecha-
rakter, der sich durch diese Form der
Stimmabgabe für die Niederösterrei-
cherinnen und Niederösterreicher
ergibt, auch weiterhin hochhalten“, so
VP-Klubobmann Klaus Schneeberger.

Strengere Bestimmungen
bei Gemeindewahlen
Allfälliger Missbrauch bei Briefwahlkarten soll verhindert werden

Gemeinsamer Kurs. VPNÖ-Klubobmann LAbg. Klaus Schneeberger und VPOÖ-
Klubobmann LAbg. Thomas Stelzer beim sommerlichen Arbeitstreffen der
Landtagsklubs der beiden Länder, das unter dem Motto „starke Länder – starke
Partner“ stand.

k o m m u n a l i n f o d e s Ö V P L a n d t a g s k l u b s
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Der Europa-Abgeordnete und
Vizepräsident der europäi-
schen Volkspartei Othmar

Karas war kürzlich im Bezirk Amstet-
ten bei den VP-Gemeindemandataren
zu Gast. Angesichts von Finanzkrise,
Griechenlandkrise, der Atomenergie-
diskussion oder der nordafrikani-
schen Migrationsströme in die EU
stellte der glühende Europapolitiker
Karas den rund 40 interessierten
Gemeindepolitikern die Frage: „Wol-
len wir Lösungen oder verschreiben
wir uns dem Populismus?“ Für Karas
ist die EU in dieser Frage am Scheide-
weg angelangt, und er appellierte, das
Instrument „EU“ für inhaltliche
Lösungen und nicht für billigen Popu-
lismus zu nutzen. Nur eine Stärkung
der Union sei die richtige Antwort auf
die aktuellen Probleme.

„Europa ist am Scheideweg“
Europa-Abgeordneter Othmar Karas zu Gast im Bezirk Amstetten

Nachhaltige Gesundheitsförde-
rung beginnt bereits im Kindes-
alter! Der Lebensraum Familie,

Kindergarten und Schule sind die
stärksten Einflussfaktoren auf das Be-
wegungs- und Ernährungsverhalten,
sowie auf die seelische Gesundheit
unserer Kinder und Jugendlichen.
Es ist entscheidend, dass Kinder und
Jugendlichen lernen, einen gesunden
Lebensstil zu führen. Denn ob wir
gesund bleiben hängt zu rund 40
Prozent von unserem Lebensstil ab!
Deshalb gilt es, Schüler, Eltern und
Lehrer einzubinden und für dieses
Thema zu begeistern.
Angelehnt an die „Los geht`s! Jeder
Schritt tut gut!“-Kampagne der Initia-
tive „Gesundes Niederösterreich: Tut
gut!“ steht der diesjährige „Start in ein
gesundesKindergarten- undSchuljahr“

daher ganz unter dem Motto „Bewe-
gung“. Denn Bewegung und lernen
gehören einfach zusammen.
Die Initiative „Gesundes Niederöster-
reich:Tut gut!“ bietet auchheuerwieder
wertvolle Informationen zum Schul-
start. Praktische Tipps und Tricks zum
Thema „Bewegung“ sowie dieMöglich-
keit den neuen Schülerkalender und
Stundenplan herunterzuladen gibt es
aufderHomepagewww.gesundesnoe.at.

Für alle Kindergartengruppen und
Schulklassen gibt es überdies einen
Mal- bzw. Fotowettbewerb zumThema
„Bewegung“ mit tollen Preisen.

Informationen
www.gesundesnoe.at

Los geht’s ...
... in ein gesundes Kindergarten- und Schuljahr

LH-Stv. Wolfgang Sobotka startet mit
Kindern in ein gesundes Kindergarten-
und Schuljahr

LAbg. Anton Kasser, Landtagspräsident Johann Heuras, EU-Abgeordneter
Othmar Karas; LAbg. Andreas Pum, LAbg. Michaela Hinterholzer und GVV-
Vizepräsident Johannes Pressl

k o m m u n a l i n f o
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von Prof. Dr. Franz Oswald

Für mich ist kommunalpolitisch
wichtig, dass ein Gesamtkonzept
für alle Gemeindebürger, alle

Generationen entwickelt wird. Nur so
ist es möglich, die Menschen im länd-
lichen Raum zu halten, Abwanderung
zu verhindern“, bringt Wiesmaths
Bürgermeister Roland Weber, seit
Dezember des Vorjahres neuer GVV-
Bezirksobmann von Wiener Neustadt,
sein kommunales Credo auf den
Punkt. Was das bedeutet, erläutert er
in vier Punkten:
– Da ist einmaldasBildungskonzeptmit

Kindergarten,VolksschuleundHaupt-
schule, also für die Gemeindebürger-
Innen von zweieinhalb bis vierzehn
Jahren.

– Für junge Mitbürger werden geför-
derte Wohnungen sowie günstige
Bauplätze zur Verfügung gestellt.

– Dem generationenübergreifenden
Zusammenleben im Dorf dient der
Ausbau der Vereinseinrichtungen,
insbesondersderBaueinesHauses für
die 20Vereine und eines Klubhauses
fürdenFußballsport. Fürdiedörfliche
Kommunikation gibt es auch den
„Junifestplatz“ als Veranstaltungs-
zentrumundallgemeinenTreffpunkt.

– Nicht zu vergessen die Senioren, für

dieBürgermeisterWeber derzeit eine
Anlage für Betreutes Wohnen in
einem alten Gemeindehaus, entspre-
chend adaptiert, plant.

– Insgesamt ein rundes, in der Praxis
bewährtesKommunalprogramm,das
großteils schonumgesetzt ist unddie
Menschen inderGemeindehält sowie
den Zusammenhalt stärkt.

Mit Filmen und Sozial-
projekten erfolgreich
RolandWeber,am4. Juni 1962 als Sohn
eines Lagerhausverwalters geboren,
kam nach dem Gymnasiumbesuch in
Sachsenbrunn bereits früh zur RAIKA
Wiener Neustadt, der er als Kunden-
berater nun schon seit 33 Jahren ange-
hört. Sein politischer Einstieg erfolgte
über die örtliche JungeÖVP,derenMit-
gliederzahl er raschauf100steigerteund
damit vervierfachte. „Es war eine tolle
Zeit, wir haben Jahresfilme über das
Ortsgeschehengedreht,diese vor bis zu
1000 begeisterten Mitbürgern vorge-

führt, einen sozialen Unterstützungs-
verein gegründet und weitere Aktivi-
täten gesetzt“, schwärmt Weber heute
noch von dieser Zeit seiner politischen
Sozialisierung.
Im Jahr 2000 wurde er Vizebürgermei-
ster, und 2004 Bürgermeister in seiner
1550-Seelen-Gemeinde Wiesmath in
der Buckligen Welt. Bis 2010 steigerte
er die VP-Mandatszahl auf 14 (gegen-
über 4 SP und 1 FP).

Einstieg mit Homepage und
Friedhofsanierung
Mit zwei Projekten stieg er alsOrtschef
ein:demAufbaueinermodernenHome-
page sowiederSanierungdesFriedhofs,
dies auch Richtung einer Art Kommu-
nikationszentrum für trost- und ruhe-
suchende Mitbürger. Ein zweifellos
neuer originellerAnsatz vonBürgerser-
vice.SchondamalswarvonWebersStra-
tegie eines Gesamtkonzeptes die Rede.
2005 wurde Wiesmath zur NÖ Solar-
gemeinde gewählt, auch sonst werden

„Wichtig ist ein
Gesamtkonzept für alle“
Roland Weber, neuer GVV-Bezirksobmann in Wiener Neustadt

Übergabe im Bezirk Wiener Neustadt: der neue GVV-Bezirksobmann Roland
Weber (Mitte) mit Präsident Alfred Riedl und dem ausgeschiedenen Bezirksob-
mann Franz Rennhofer

Hofrat Prof. Dr. Franz Oswald,
Chefredakteur der

NÖ Landesregierung i.R.,
jetzt freier Journalist

p e r s o n a l i a
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Alternativenergien forciert. Eswardaher
wenigüberraschend,dass sichder ideen-
reicheWiesmatherBürgermeister imBe-
zirk rasch einenNamenmachte und als
Nachfolger von Franz Rennhofer zum
GVV-Bezirksobmann bestellt wurde.

Praktizierte Gemeinde-
Zusammenarbeit
Was liegt ihm indieser Funktionbeson-
ders am Herzen? „Es geht heute nicht
nur um den Ausbau der kommunalen
Infrastruktur; im Sinne von Sparsam-
keit und Effizienz arbeiten wir zuneh-
mend auf gemeindeübergreifende
Projektehin“,unterstreichtWeber seine
absolut im Trend liegende Linie und
wirbt dafür auch im Bezirk. Selbst geht
er da mit sinnvollen Projekten voran,
etwa einer gemeinsamen Wasserver-
sorgung mit Hollenthon oder einem
gemeinsamen Wegeprojekt mit Brom-
berg. Die Beschlüsse und Ideen des
GVV-LandesvorstandesdenGemeinden
des Bezirkes weiterzugeben, ist quasi
PflichtübungdesBezirksobmannes.Als
Newcomer sammelt er in diesem

GremiumneueErfahrungenund Infor-
mationen, die – so örtlich sinnvoll – im
Bezirk umgesetzt werden.

Der Halbmarathon-Walker
Der Familienvater von drei Kindern
erholt sich bei Nordic Walken und

Motorrad-Fahren, ist begeisterterSteine-
Verarbeiter, baut Brunnen, Marmorti-
scheetc.AlsWalker schaffte er immerhin
denHalbmarathon inderWachau,stärkt
so Körper und Geist. Was dem sportli-
chenEndvierzigerunschwer anzusehen
ist.

Roland Weber im Kreise von Schülern seiner Gemeinde Wiesmath

Die NÖ Landeskliniken-Holding
ist der größte Gesundheits-
dienstleister Österreichs: An

den 27 Klinikstandorten werden jähr-
lich rund 167.000 Operationen durch-
geführt und 385.000 stationäre Patien-
tinnen und Patienten von 19.500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ver-
sorgt. Im Leistungsbericht präsentiert
die NÖ Landeskliniken-Holding ihre
Initiativen, Meilensteine und Erfolge
aus dem Jahr 2010.
„Die 27Klinikstandorte derNÖLandes-
kliniken-Holding stellen den zentralen
Dreh- undAngelpunkt der niederöster-
reichischenGesundheitsversorgungdar.
Unser oberstes Ziel ist es, die best-
möglichemedizinischeundpflegerische
Versorgung für unsere Patientinnen
undPatientenzugewährleisten.Umdies
zugarantieren,sindauch laufende Inve-

stitionen in die Modernisierung der
Kliniken von größter Wichtigkeit“,
betontMag.WolfgangSobotka,Landes-
hauptmann-Stellvertreter.
In der NÖ Landeskliniken-Holding
wurdedasThemaQualität zumLeit- und
Steuerungskriteriumerklärt. Einprofes-
sionelles medizinisches und kaufmän-
nisches Management ist für die
PatientenGarant für eineumfangreiche
Qualitätssicherung in sämtlichenBerei-
chen. Im Jahr 2009 wurden erstmals
Qualitätsindikatoren für diehäufigsten
Erkrankungen und Operationen
erhoben und in den medizinischen
Fachbeirätenanalysiert. Seit 2010 finden
bereits Peer Review-Verfahren statt, in
denen die Qualitätsindikatorenergeb-
nisse strukturiert durcheinTeamaufge-
arbeitet und eventuelle Verbesse-
rungsmöglichkeiteneingeleitetwerden.

Qualität als wichtigstes Kriterium
Leistungsbericht 2010 der NÖ Landeskliniken-Holding

Landeshauptmann-Stv. Wolfgang
Sobotka und der Kaufmännische
Geschäftsführer der NÖ Landeskliniken-
Holding, Dipl. KH-BW Helmut Krenn

p e r s o n a l i a
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von Mag. Anna Stellner-Bichler

Bereits die NÖ Bauordnung 1976
ermöglichte der Baubehörde in
§ 99a, bei bestimmten baube-

hördlich bewilligungspflichtigen Vor-
haben von der Bauverhandlung abzu-
sehen, wenn eine Verletzung von
Nachbarrechten durch das Vorhaben
ausgeschlossen erschien.
MitderNeufassungderNÖBauordnung
1996 wurde dieser Gedanke weiterge-
führt und wurde die Möglichkeit der
Abstandnahme von der Bauverhand-
lung in eine Verpflichtung umgewan-
delt, undzwardann,wennfeststeht,dass
Nachbarrechte nicht berührt werden.
§ 22Abs. 1NÖBauordnung1996 lautet
nunmehr:
„Ergibt die Vorprüfung (§ 20), dass das
geplante Vorhaben keine Rechte nach
§ 6 Abs. 2 und 3 berührt, dann entfällt
die Bauverhandlung.
Die Baubehörde hat diese Feststellung
14TagevorErteilungderBaubewilligung
denNachbarn (§ 6Abs. 1 Z. 3 und 4) und
dem Straßenerhalter (§ 6 Abs. 3) mitzu-
teilen.DurchdieMitteilungwerdenkeine
Nachbarrechte begründet.
Erfolgt diese Feststellung zu Unrecht,
erlischt die Parteistellung, wenn keines
der genanntenRechte innerhalb von vier
Wochen nach Baubeginn geltend
gemacht wird.
Erfolgt jedoch eine solcheFeststellung in
einem Bewilligungsverfahren, das auf-
grund eines Antrages nach § 29 2. Satz
bzw. § 35 Abs. 2 Z. 3 eingeleitet wurde,
dann gilt Abs. 2 und 3 sinngemäß.“

Diese mit dem Ziel der Verwaltungs-
vereinfachung getroffene Regelung
kann ihrenZweck jedochnurunter der
Voraussetzung der korrekten Handha-
bung und genauen Prüfung der gesetz-

lichen Vorgaben erfüllen. Demgemäß
hat eine Bauverhandlung dann zwin-
gend zu entfallen,wenn jedeMöglich-
keit, dassNachbarrechteverletztwerden
könnten, von vornherein auszu-
schließen ist. IndiesemFall vermagein
Nachbar seine vermeintliche Partei-
stellung schon deshalb nicht wahrzu-
nehmenbzw. nicht zu verlieren,weil er
sie nie besessen hat. Also selbst dann,
wenn der – objektiv betrachtet – nicht
in seinensubjektiv-öffentlichenRechten
nach § 6 Abs. 2 NÖ BO 1996 berührte
Nachbar Einwendungen vorbringt,
gelingt es ihmdamitnicht, seineRechts-
position (nichtPartei zu sein) zuändern.
Die Benachrichtigung des Nachbarn
durchdieGemeinde imSinndeszweiten
SatzesoderdessenEinsichtnahme indie
Projektspläne hat reinen Information-
scharakter. Erhebt ein so verständigter
Nachbar Einwendungen, so sind diese
– sofern er auf deren schriftlicher oder
bescheidmäßiger Erledigung besteht –
mangelsParteistellungzurückzuweisen.
(In einem Baubewilligungsbescheid
würde mit der Erteilung der Baubewil-
ligung konkludent auch über derartige
unzulässige Einwendungen abgespro-
chen. Das Fehlen der Parteistellung
bewirkt allerdings auch,dass derbetref-
fende Nachbar einen Rechtsanspruch
auf Zustellung des Bewilligungsbe-
scheides nicht erfolgreich geltend
machen kann.)
Beantragt dieser Nachbar die Zuerken-
nungderParteistellung,somüsstedieser
Antrag mit Bescheid abgewiesen
werden.

Einwendungen innerhalb von
vier Wochen einbringen
Kommt § 22 Abs. 1 zur Anwendung
obwohl die gesetzlichen Vorausset-
zungennicht vorliegen,Nachbarrechte

also theoretischberührtwerdenkönnten
(eine tatsächliche Verletzung muss bei
dieser Beurteilung noch nicht nach-
weisbar sein!), so muss der betroffene
Nachbar seineEinwendungenbezüglich
seiner subjektiv-öffentlichenRechtebis
spätestensvierWochennachBaubeginn
schriftlich vorbringen.
Bei diesem Nachbarn sind – im Gegen-
satz zumzuerst beschriebenenFall –die
objektiven Voraussetzungen für seine
Parteistellung erfüllt. Damit seine
Rechtsposition nicht verloren geht,
muss er aber auch die subjektive Seite
– das schriftliche Vorbringen seiner
Einwendungen im Sinn des § 6 Abs. 2
innerhalb der gesetzlich vorgegebenen
Frist – erfüllen. Die Gemeinde hat sich
in diesem Fall mit den erhobenen
Einwendungen inhaltlich auseinander
zu setzen; sie hat dem Nachbarn den
Baubewilligungsbescheid zuzustellen
und ihm zu ermöglichen, dagegen eine
Berufung einzubringen. (Eine Bauver-
handlung wird aber – im Sinn der
höchstgerichtlichen Judikatur – auch
in diesem Fall in der Regel nicht nach-
träglich stattfinden müssen.)

Keine Verpflichtung zum
Hinweis auf Rechtsfolgen
Nach § 41 Abs. 2 2.Satz AVG ist für den
Verlust der (theoretisch möglichen)
Parteistellung entscheidend,dass inder
Ladung zu einer Bauverhandlung
ausdrücklich auf diese Rechtsfolge
hingewiesen wird. Demgegenüber
existiert imRahmenderSonderregelung
des § 22 Abs. 1 jedoch keine ausdrück-
liche gesetzliche Verpflichtung zum
Hinweis auf die Rechtsfolgen für den
Fall der unrichtigen Feststellung des
Entfalls der Bauverhandlung.
Die Mitteilung nach § 22 Abs. 1 2. Satz
NÖBauordnung1996 istdarüberhinaus

Wann kann die
Bauverhandlung entfallen?
§ 22 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996

r e c h t & v e r w a l t u n g
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einer Ladung zurBauverhandlungnach
§ 21 nicht gleichzuhalten, weshalb die
Regelungen der §§ 41 fAVGnicht anzu-
wenden sind.
Im Hinblick auf eine Klarstellung der
Rechtssituation ist es trotzdem empfeh-
lenswert, einen entsprechenden Hin-
weis bezüglich der Rechtsfolgen des
dritten Satzes in die Mitteilung an die
Nachbarn aufzunehmen.
AllerdingswirddasFehleneines solchen
Hinweises–wie schonerwähnt,mangels
einer entsprechenden gesetzlichen
Verankerung und aufgrund des gesetz-
lich vorgegebenen (absoluten) Fristab-
laufesmit „spätestensvierWochennach
Baubeginn“ – für den Nachbarn nicht
dieselbenAuswirkungenhabenkönnen,
wie das (im AVG klar geregelte) Fehlen
desHinweises inderLadungzurBauver-
handlung, wo der Nachbar eben auch
noch später Einwendungenvorbringen
und ein Rechtsmittelverfahren (in der
Bausache selbst) anstrengen kann.

Geltendmachen von
Nachbarrechten hat
schriftlich zu erfolgen
DasGeltendmachender subjektiv-öffent-
lichen Nachbarrechte stellt ein
Anbringen im Sinn des § 13 AVG dar,
welches an eine Frist (– innerhalb von
vier Wochen nach Baubeginn –)

gebunden ist, und hat daher schriftlich
zu erfolgen. (Entsprechend § 18 AVG
ergibt sich daraus für die Baubehörde
aber nicht automatisch die Verpflich-
tung, derartige schriftliche Anbringen
immer in Bescheidform zu erledigen.)
Auch auf dieses Erfordernis der Schrift-
lichkeit vonEinwendungen sollte inder
Mitteilungnach§22Abs. 1,2. Satzhinge-
wiesen werden, wobei nochmals zu
betonen ist, dass auch das Fehlen der
empfohlenenHinweise (bezüglichFrist,
Fehlen der Parteistellung, Schriftform)
dem Nachbarn keine weitergehenden
Rechte oder andere Rechtsfolgen (wie
etwa bei der Ladung zur Bauverhand-
lung) verschaffen kann.

Schutzinteresse des
Bauwerbers
ImRahmendieserÜberlegungensoll die
Situation des Bauwerbers nicht außer
Acht gelassenwerden. Auch ihm ist ein
Schutzinteresse zuzugestehen,und soll
ernichtnachträglich für allfälligeFehler
der Gemeinde letztlich finanziell das
Nachsehenhabenmüssen,dadieKosten
einer notwendigen (vom Nachbarn
erkämpften) baulichen Rückführung
mit jedem weiteren Baufortschritt – je
länger also dem Nachbarn die Erhe-
bung von Einwendungen ermöglicht
wird – steigen. Auch in diesem Zusam-

menhang ist der „absolute“ Fristablauf
für Einwendungen von Nachbarn zu
beurteilen.
Bedenkt man, dass der Nachbar nach §
22Abs. 12.Satz spätestenszweiWochen
vor Erteilung der Baubewilligung
Kenntnis vom Bauvorhaben erlangen
muss, der Baubeginn in den meisten
Fällen nicht unmittelbar mit der Erlas-
sungderBaubewilligungzusammenfällt
und nach dem – für den Nachbarn in
der Regel sichtbaren – tatsächlichen
Baubeginn noch vier Wochen Einwen-
dungen eingebracht werden dürfen, so
wurde dem in seinen Rechten beein-
trächtigten Nachbarn ein durchaus
ausreichenderZeitraumzugebilligt, sich
zu informieren und seine Ansprüche
geltend zu machen.

Mag. Anna Stellner-Bichler
Abteilungsleiter-Stellvertreterin
in der Abteilung Bau- und
Raumordnungsrecht des Amtes
der NÖ Landesregierung

Eine Bauverhand-
lung hat dann
zwingend zu ent-
fallen, wenn jede
Möglichkeit, dass
Nachbarrechte
verletzt werden
könnten, von
vornherein auszu-
schließen ist.
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Mit 22. Juli 2011 ist die neue
NÖ Feuerwehr-Ausrüstungs-
verordnung, LGBl. 4400-0, in

Kraft getreten. Sie ersetzt die bisher
geltende NÖ Feuerwehr-Mindestaus-
rüstungsverordnung, die in den Grund-
zügen seit den 60er-Jahren bis heute
unverändert blieb.
Ziel der NÖ Feuerwehr-Ausrüstungs-
verordnung war es daher, ein flexibles,
modernes und am heutigen Bedarf
orientiertes Lenkungsinstrument zu
schaffen.
Die NÖ Feuerwehr-Ausrüstungsver-
ordnunggründet sich auf ein fachliches
Konzept,das voneinerExpertengruppe
des NÖ Landesfeuerwehrverbandes
erstellt wurde.
Was sind die wesentlichen Ände-
rungen?

Risikoanalyse als Grundlage
Die Feststellung der Feuerwehrausrü-
stung erfolgt über ein einheitliches
Berechnungsmodell aufGrundlageeiner
Risikoanalyse des Gemeindegebietes.
ImGegensatz zu früher,wo imWesent-
lichen nur die Anzahl der Häuser
einziges Kriterium für die Festlegung
der Mindestausrüstung war, sind
nunmehreineVielzahlvonKriterienwie
etwa die Anzahl der Einwohner, die
konkrete Flächennutzung, die betrieb-
liche Struktur, Art und Anzahl von
Einsätzen,Art undLängederVerkehrs-
wege, bereits vorhandene Fahrzeuge
imnäherenUmkreis,dieAbdeckungder
Löschwasserversorgung, die Berück-
sichtigung von geografischen Beson-
derheiten etc. bei der Risikoanalyse zu
berücksichtigen.
Die Feststellung der Feuerwehrausrü-
stung erfolgt über die Ermittlung der
Risikoklasse der Gemeinde, der ein
konkreter Fahrzeug- und Gerätestand
zugeordnet ist.

InErgänzungderNÖFeuerwehr-Ausrü-
stungsverordnung hat der NÖ Landes-
feuerwehrverband eine Berechnungs-
matrix erstellt, deren Verwendung für
die Ermittlung der Feuerwehrausrü-
stung notwendig ist. Diese als Excel-
Tabelle vorhandene Berechnungshilfe
ist auf der Homepage des NÖ Landes-
feuerwehrverbandes (www.noelfv.at)
samt Anteilungen und Erläuterungen
alsDownload für die Feuerwehrenund
Gemeinden verfügbar.

Einheitliches Fahrzeug- und
Ausrüstungskonzept
Im Sinne der Sicherstellung eines
einheitlichenundwirtschaftlichenAus-
rüstungsstandeswirdeskünftig stattder
derzeit vielen Fahrzeugtypen nur noch

dreiKategorien (Hilfeleistungsfahrzeug
1-3)mit flexiblenAusstattungsvarianten
geben.MitdiesemKonzept ist aberauch
beabsichtigt, vor allemFeuerwehren in
ländlichen Regionen mit modernen

und vielfältig einsetzbaren Einsatz-
fahrzeugen auszurüsten. Diese Feuer-
wehren waren bisher meist im Besitz
eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF), das
nur beschränkteMöglichkeiten zuließ.

Flexibles und modernes
Lenkungsinstrument
Die neue NÖ Feuerwehr-Ausrüstungsverordnung

Die Feststellung der
Feuerwehrausrüstung, die
neben den Fahrzeugen
erstmals auch Geräte
umfasst, obliegt künftig

der Gemeinde.

Im Gegensatz zu früher, wo im Wesentlichen nur die Anzahl der Häuser einziges
Kriterium für die Festlegung der Mindestausrüstung war, sind nunmehr eine
Vielzahl von Kriterien bei der Risikoanalyse zu berücksichtigen.
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Feststellung der
Feuerwehrausrüstung
Die Feststellung der Feuerwehraus-
rüstung, dienebendenFahrzeugenerst-
malsauchGeräteumfasst,obliegtkünftig
der Gemeinde. Diese hat bei der Ermitt-
lung die FeuerwehrkommandantInnen
bzw. einen Vertreter des NÖ Landes-
feuerwehrverbandes bei zu ziehen.Das
gemeinsam abgestimmte Ergebnis ist
der NÖ Landesregierung und dem NÖ
Landesfeuerwehrverband vorzulegen.
Die Durchführung von Ermittlungs-
verfahrenunddiebescheidmäßigeFest-
stellung der Mindestausrüstung, die in
derVergangenheit in zahlreichenFällen
erforderlich war, fallen künftig weg,
was zu einer erheblichen Reduktion
desVerwaltungsaufwandes führenwird.
Mit der erstmaligenVorlage derBerech-
nungandieNÖLandesregierung,späte-
stens abermit 31.Dezember2011, treten
alle bisherigen Feststellungsbescheide
automatisch außer Kraft.
Die Ergebnisse sind in der Folge nur
mehralle fünf Jahreoderbei erheblichen
Veränderungen zu überprüfen bzw.

gegebenenfalls anzupassen. Neu ist
weiters,dassdieGemeindeverpflichtend
ein Fahrzeug- und Stationierungskon-
zept über die Aufteilung der Fahrzeuge
und Geräte innerhalb der Gemeinde zu
erstellen hat.

Überregionale Nutzung von
Fahrzeugen und Geräten
Neu eingeführt wurde die Möglichkeit,
die Feuerwehrausrüstung für die
gemeinsameNutzung von bestimmten
Fahrzeugen wie z. B. Hubrettungsfahr-
zeuge, Schadstofffahrzeuge,Einsatzleit-
fahrzeuge,Atemluftfahrzeugeetc. fürdie
GemeindeneinesodermehrererBezirke
zu erweitern. Über Antrag des NÖ
Landesfeuerwehrverbandes inAbstim-
mung mit den betroffenen Gemeinden
hatdieNÖLandesregierung imBedarfs-
fall eine gemeinsame Ausrüstung auf
Basis entsprechender Fahrzeug- und
Stationierungskonzepte festzulegen.

Förderungsrichtlinie
Gleichzeitig mit der NÖ Feuerwehr-
Ausrüstungsverordnung ist auch die

neue Richtlinie der NÖ Landesregie-
rungüberdieFörderungbeiderAnschaf-
fungvonFeuerwehrfahrzeugen,Geräten
undAusrüstungsgegenständen inKraft
getreten, die die neuen Bestimmungen
derNÖFeuerwehr-Ausrüstungsverord-
nung berücksichtigt. Grundsätzlich
werden daher nurmehr Fahrzeuge und
Gerätegefördert,die lautNÖFeuerwehr-
Ausrüstungsverordnung erforderlich
sind und den Richtlinien entsprechen.
BeiderErhöhungderFördersätzewurde
einbesondererSchwerpunktaufdieklei-
neren Wehren aber auch auf die Feuer-
wehrjugend gelegt. Ein Kleinlösch-
fahrzeugoder Löschfahrzeug (KLFbzw.
LF) kostete bisher zwischen85.000und
200.000 Euro und wurde mit bis zu
13.100Euro gefördert. Zusätzlichwurde
seit einigen JahreneineSonderförderung
von 15.000 Euro pro Kleinlöschfahr-
zeugzurVerfügunggestellt.DieAnschaf-
fungskosten für ein neu konzipiertes
HLF1 liegenbei etwa110.000,dieFörde-
rung bei 55.000 Euro.
DieNutzungsdauerderFahrzeugewurde
überdies von20 auf 25 Jahre verlängert.

Die Feststellung der Feuerwehrausrüstung erfolgt über die Ermittlung der Risikoklasse der Gemeinde, der ein konkreter
Fahrzeug- und Gerätestand zugeordnet ist.
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Gemeinden haben
Chancen erkannt
Studie über die Nutzung Interkommunaler Zusammenarbeit

von Mag. Elmar Rodler

Interkommunale Zusammenarbeit
(IKZ) bestimmt aktuell den kom-
munalpolitischen Diskurs. Kaum

ein anderes Schlagwort fällt häufiger,
wenn eine Diskussion über Einspa-
rungspotentiale und Effizienzsteige-
rung in den Gemeinden geführt wird.
Auch die Länder sind sich der Bedeu-
tung von IKZ bewusst, da sie schon
einen beträchtlichen Teil an Förderun-
gen an die gemeindeübergreifende
Erfüllung von Aufgaben und koopera-
tive Umsetzung von Projekten gekop-
pelt haben. Umso mehr man sich
jedoch mit dem Thema beschäftigt,
umso augenscheinlicher werden Defi-
zite, Missverständnisse, Interpretati-
onsunterschiede, Ängste, Risiken oder
Vorurteile, die diese Thematik beglei-
ten. Häufig beruhen diese Probleme
auf einem Wissens- oder Informati-
onsmangel.
Um etwas Licht ins IKZ-Dickicht zu
bringen, wurde eine empirische Erhe-
bungdurchgeführt,derenzentralesZiel
eswar, flächendeckende Informationen
aus allen Bundesländern Österreichs
über aktuelle und in Umsetzung oder
Planung befindliche interkommunale
Kooperationen zu erhalten.
Eingangs wurde erhoben, in welchen
Bereichen aktuell und auf freiwilliger
Basis mit mindestens einer weiteren
Gemeinde über die gesetzlichen
Rahmenbedingungen hinausgehend
eineKooperationdurchgeführtwird, in
welchen Bereichen IKZ in Umsetzung
bzw. Planung sind und wo gemeinde-
übergreifende Kooperationen für die
betreffendenGemeindennicht inFrage
kommen,nichtmöglich sindodernicht
angestrebt werden. Der Umfrageteil-
nehmer konnte aus 38 möglichen IKZ-

Bereichen auswählen und auch eigene
Bereiche (z. B. „Tierkörperverwertung“)
ergänzend anfügen.

Musikschulen und Abfall-
beseitigung als Spitzenreiter
Werdennurdie bereits durchgeführten
IKZ betrachtet, erzielen die Bereiche
Musikschule mit 72,31 Prozent und
Abfallbeseitigung mit 69,23 Prozent
die höchsten Werte. Ebenfalls über 50
Prozent der antwortenden Gemeinden
kooperieren im Schulbereich, beim
Rettungsdienst, im Tourismus, bei der
Wasserver- bzw. -entsorgung sowie im
Bereich Altenhilfe und Pflege.
Weniger als 10 Prozent arbeiten mit
anderen Gemeinden in den Bereichen
Parkraumbewirtschaftung, Personal-
managementund -entwicklung,Asylan-
tenbetreuungundVerwaltungsführung
zusammen. Hier scheint also noch
Entwicklungspotential vorhanden.
Aktuell kooperieren die antwortenden

Gemeinden in durchschnittlich knapp
12 (genau 11,79) der 38 aufgelisteten
Bereiche gemeindeübergreifend.
Noch viel interessanter sind aber die
Antworten auf die Frage in welchen
Bereichen IKZ in Planung oder Umset-
zung sind, denn genau in diesen Berei-
chen brauchen die Gemeinden aktuell
Hilfestellung.
In Umsetzung oder Planung befinden
sich vor allem die Bereiche „Konzepte
für Zukunftsentwicklung der Region“
(33,85 Prozent der antwortenden
Gemeinden) und Beschaffungswesen
(32,97 Prozent). In über 20 Prozent der
antwortenden Gemeinden sind auch
indenBereichenBauhof,Förderungder
regionalen Wirtschaft, Gewerbe- bzw.
Betriebsbaugebiet, Jugendberatungbzw.
-betreuung und EDV bzw. IT gemein-
deübergreifendeKooperationengeplant
oder bereits in Umsetzung.
ImErhebungszeitraumwaren indurch-
schnittlich5,42BereichenproGemeinde

Bei Musikschulen gibt es bereits zahlreiche Kooperationen von Gemeinden
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IKZ in der Umsetzungsphase oder
zumindest inPlanung.Das verdeutlicht
ganz klar den Stellenwert den dieses
Thema innerhalbderKommunalpolitik
einnimmt und welch großes Interesse
dieGemeindevertreter an Informationen
über IKZ haben. Es zeigt aber auch
ganz klar auf, dass die Zeichen der Zeit
erkannt wurden und gemeindeüber-
greifende Kooperationen immer mehr
als Lösungsalternative kommunaler
Probleme verstanden werden.

Was die Gemeinden nicht aus
der Hand geben wollen
AnalysiertmandieDatenüberBereiche,
deren Aufgaben nicht gemeindeüber-
greifend erfüllt werden sollen oder
können, dann erfährt man, dass Park-
raumbewirtschaftung, Friedhöfe,
Asylantenbetreuung und Integrations-
maßnahmen, Feuerwehrwesen und

öffentliche Gebäude primär zu jenen
Bereichen gehören, die die Gemeinden
nicht aus der Hand geben wollen oder
wo die Notwendigkeit einer partner-
schaftlichenAufgabenerfüllung (noch)
nicht gegeben ist.
Wesentliche Erkenntnisse konnten
durch die Befragung auch über die
Motivegewonnenwerden,dieausschlag-
gebend sind, damit sich eine Gemeinde
entschließt, übergemeindlich zusam-
menzuarbeiten. Besonders das Nutzen
von Synergieeffekten und ein Streben
nach einer besseren Auslastung sind
zentraleMotivationsgründepro IKZ.Oft
sehen sich Gemeinden auch dazu
gezwungennachPartnern zu suchen,da
gewisse Investitionsvolumina alleine
nicht stemmbargewesenwären,oder sie
erhoffen sichdurch freiwerdendeKapa-
zitäten Kostenersparnisse und/oder
Qualitätsverbesserungen.

Kooperationen müssen
von unten wachsen
Die Ergebnisse belegen recht deutlich,
dassdieGemeindevertreterdieChancen,
die mit IKZ einhergehen, durchaus
identifiziert habenunddass eine grund-
sätzliche Bereitschaft zur gemeinde-
übergreifenden Aufgabenwahrneh-
mung vorhanden ist. Durchschnittlich
wurden knapp sechs Motive pro
Gemeinde als Beweggrund pro IKZ
angegeben.Hier kommtzumAusdruck,
dass es ein äußerst komplexes Thema
istundvieleverschiedeneKomponenten
indieEntscheidungsfindungeinfließen
und berücksichtigt werden müssen.
Mehrfach wurde ergänzend angeführt,
dass IKZ
– nicht von „oben“ (sprich Landes- oder

Bundesregierung) verordnet werden
kann und

– dass Gemeinden von der Politik nicht
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zur Zusammenarbeit gezwungen
werden sollen, sondern

– dass eine Kooperation wachsen muss
– dass die Zusammenarbeit zwischen

zwei oder mehreren Gemeinden
langsam reifen muss und

– dass erste positive Projekte der beste
Motor fürweitereKooperationen sind
(„Wenn es in den Gemeinden erste
positive Beispiele gibt, ist es leichter
weitere Projekte zu machen bzw.
kommendiesevonselbst“).Ausdiesem
Grund wäre es für einige Umfrage-
teilnehmer wünschenswert, wenn
mehrüber erfolgreicheKooperationen
undBest-Practice-Beispiele informiert
werden würde.

Viele Gemeindevertreter würden sich
auchnoch einebessereAufklärungund
Hilfestellung bei der Umsetzung von
IKZ-Projekten erhoffen. Motivations-
steigerung über ein Förderungssystem
wäre einigen ebenfalls ein Anliegen.

Zwischenmenschliche
Beziehung entscheidet
Nachdem der Entschluss zur Zusam-
menarbeit innerhalb einer Gemeinde
getroffen wurde, gilt es einen koopera-
tionswilligenPartner zu finden. Invielen
Fällen wird bei der Kooperationspart-
nerwahlnichtnurnach sachlichen,wirt-
schaftlichen Kriterien vorgegangen,
sondern stark auf eine gut funktionie-
rende zwischenmenschlicheBeziehung
zwischen allen Akteuren geachtet.

In der Umfrage wurden besonders die
Persönlichkeitsmerkmale „Bereitschaft
zur Zusammenarbeit“, Ehrlichkeit,
Aufgeschlossenheit und gegenseitiges
Vertrauen, als unumgänglich für lang-
fristiges Kooperieren, genannt.
Unterstrichen wird das Umfrageergeb-
nis auch durch einige persönliche
Kommentare, wie z. B. „wenn die
Akteurenichtmiteinanderkönnen,geht
nichts. Vertrauen und Ehrlichkeit sind
Grundvoraussetzungen“oder „wenndie
agierenden Partner nicht miteinander
können, funktioniert auch die Zusam-
menarbeit nicht.“
Es kommt bei den Kommentaren der
Gemeindevertreter rechtdeutlichheraus,
dass der persönlichen Ebene zwischen
Gesprächs- und potentiellen Koopera-
tionspartnern eine wesentliche Bedeu-
tung zukommt. Ein Projekt zur inter-
kommunalen Zusammenarbeit kann
auf einem noch so gut ausgearbeiteten
Konzept basieren,wenndie agierenden
Persönlichkeiten keinen Draht zu
einander finden, wird es langfristig
nicht erfolgreich sein.

In der Praxis spielen (Partei)
politische Kriterien eine Rolle
Über 90 Prozent der Befragten sind
zwarderMeinung,dass Sachpolitisches
über Parteipolitisches gestellt werden
muss (z. B. „immer die Sache und nicht
die Politik indenVordergrund stellen“),
dass dies in der Praxis jedochoft anders

aussieht, verdeutlichen Aussagen, wie
„leider wird viel zu kurzfristig gedacht
(Wahlen!)“, Fördertöpfe werden „nicht
nur nach sachlichenKriterien, sondern
immer noch nach politischen Kriterien
entleert“, „politische Veränderungen
nachGemeinderatswahlenvereinfachen
nicht immerdieUmsetzungvonbereits
beschlossenenKonzepten“und „wichtig
ist, dass das Kirchturmdenken bei den
Kommunalpolitikern hintangehalten
wird.“

Vielfach herrscht Angst,
übervorteilt zu werden
Verbesserungspotential gibt es auchbei
der Bereitschaft Entscheidungskompe-
tenz, Kontrolle und Verantwortung zu
teilen. Diese Persönlichkeitsmerkmale
werden zwar von rund 90 Prozent als
wünschenswert eingestuft, jedoch
scheinbar eher beim Kooperations-
partner, als bei sich selbst oder wie
sollen Kommentare, wie „Eigenstän-
digkeit und Handlungsvollmacht der
einzelnenGemeinde soll dadurch nicht
gefährdet oder eingeschränkt werden“
oder „der Verlust von Machtansprü-
chen und ein gegenseitiges Misstrauen
in bestimmten Bereichen sind zur Zeit
noch große Hindernisse“, sonst inter-
pretiert werden?
Dervon86,15Prozentpositivbewerteten
Bereitschaft,andere amErfolg teilhaben
zu lassen, steht vor allem im Weg, dass
einigeGemeindevertreter bestrebt sind,
„sich das größte Stück“ vom Erfolgsku-
chen „abzuschneiden“und sie „anderen
nur wenig vergönnen.“
Ein Umfrageteilnehmer meinte dazu,
dass eine regelrechte „Angst“ vor-
herrscht, „der andere könnte mehr
Vorteile, als ich selbst daraus ziehen.“
Geringere Bedeutung wird den Persön-
lichkeitsmerkmalen Geselligkeit und
Risikobereitschaft beigemessen, dass
mansie jedochnichtgänzlichaußerAcht
lassensollte,verdeutlichen41,58Prozent
bzw. 36,11 Prozent der befragten Per-
sonen, die hier für „sehr wichtig“ oder
„eher wichtig“ für eine erfolgreiche
Kooperation votierten.

Wodurch werden
Kooperationen verhindert?
Um Probleme und Hindernisse zu
eruieren,mit denenGemeindevertreter
imZusammenhangmit IKZkonfrontiert

Parkraumbewirtschaftung ist einer jener Bereiche, die jede Gemeinde gerne nur
für sich macht.
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werden, wurde den Umfrageteilneh-
mern die Möglichkeit gegeben aus 17
vorgegebenen Gründen, jene zu
markieren,die IKZgänzlich verhindern
bzw.dieUmsetzungzumindest verkom-
plizieren.
Die Gemeindevertreter sind der
Meinung, dass
– Kirchturmdenken (59,34 Prozent),
– Angst vor Eigenständigkeitsverlust

(53,85 Prozent) und
– mangelnde politische Unterstützung

(47,91 Prozent),
die großen „Verhinderer“ bei derUmset-
zung von interkommunaler Zusam-
menarbeit sind.WerdendieAntworten
„verhindert“ und „verkompliziert“
addiert, erreichen alle 17 Gründe über
70 Prozent. Daraus kann schlussgefol-
gert werden, dass Kooperationen, die
wirtschaftlichdurchaus sinnvoll sind,oft
an den handelnden Personen oder den
rechtlichen bzw. betriebswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen scheitern.
Hier kann eindeutig herausgelesen
werden, dass es von immenser Wich-
tigkeit ist,dassdieOrganeundEntschei-
dungsträgerderGemeindennochbesser
über dieses Thema aufgeklärt gehören,
dass ihnen Ängste genommen und
Perspektivenaufgezeigtwerdenmüssen.
Es muss ihnen nachhaltig klargemacht
werden, dass primär nicht mehr Nach-
bargemeinden inunmittelbarerKonkur-
renz stehen,sonderndasswiruns immer
mehr in Richtung „Wettkampf der
Regionen“ bewegen und man nur

Gewinner innerhalb dieses Prozesses
sein kann, wenn man die Zeichen der
Zeit richtig deutet und versucht die
SynergienderganzenRegionzunutzen.
Nur wenn die Gemeindevertreter die
Chancen und Potentiale erkennen, hat
das Konzept der interkommunalen
Zusammenarbeit und Stärkung einer
WirtschaftsregionZukunft.Denn inder
Umfragewurdemehrmals eindringlich
darauf hingewiesen, dass sich die
Gemeinden keine Kooperationen „von
oben herab“ aufzwingen lassenwollen.
Best-Practice-Beispiele sind hier sicher
die stärkstenundentwaffnenstenArgu-
mente. Frei nach einemZitat des chine-
sischen Philosophen Konfuzius, dass
„Menschen nicht über Berge, sondern
über Maulwurfshügel stolpern“, muss
es darüber hinaus Aufgabe der Landes-
politik sein, kooperationswilligen
Gemeindenverstärkt unter dieArmezu
greifen, ihnen Hindernisse aus dem
Weg zu räumen und sie während des
Kooperationsprozesses zubegleitenund
fachlich zu unterstützen, da „Unklar-
heiten imVergaberecht“, „Unsicherheit
durchErfahrungsmangel“ und „Mangel
an kompetenter rechtlicher Beratung“
nach wie vor entscheidende Faktoren
sind, die die Umsetzung von Projekten
übergemeindlicher Zusammenarbeit
behindern und verkomplizieren.

Mehrheit hält IKZ für sinnvoll
Dass einepositiveGrundhaltungzu IKZ
besteht, unterstreichen 96,70 Prozent

(440 von 455) an Gemeindevertretern,
die bei derUmfrage IKZmit „sehr sinn-
voll“oder „eher sinnvoll“bewertethaben.
Lediglich eine Person (0,22 Prozent)
hielt gemeindeübergreifende Koopera-
tionen für gänzlich sinnlos.Dieses über-
wältigendeVotumgilt esalsRückenwind
für eine verstärkte Informations- und
Aufklärungsoffensive zu nutzen.

Als Erhebungsmethode wurde eine
schriftliche, elektronische Befragung
gewählt. Der Online-Fragebogen
wurde per E-Mail an alle 2.357
Gemeinden Österreichs (exklusive
Wien) ausgesendet. Insgesamt wurde
der Fragebogen im Umfragezeitraum
vom 13. bis 30. Oktober 2010 455mal
statistisch verwertbar ausgefüllt. Das
entspricht einer Rücklaufquote von
19,3 Prozent. Gemeinden aus allen
Bundesländern und Größenklassen
ermöglichten durch ihre Teilnahme
eine repräsentative Auswertung und
Interpretierung der Daten.

Mag. Elmar Rodler
ist Projektleiter bei L.S.Z. Consulting

In vielen Fällen
wird bei der
Kooperations-
partnerwahl
nicht nur nach
sachlichen,
wirtschaftlichen
Kriterien vorge-
gangen, sondern
stark
auf eine gut
funktionierende
zwischenmensch-
liche Beziehung
zwischen allen
Akteuren
geachtet.
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Oft an der Grenze
der Legalität
In Immobilienleasingverträgen kann viel rückforderbares Geld verborgen sein

von Mag. Peter Asinger

Die Überprüfung bestehender
Leasingverträge kann bares
Geld zurück bringen. In vielen

Verträgen sind vertragswidrige Kos-
tenpositionen eingebaut, die sich nach-
träglich herausverhandeln lassen. Bis

zu neun Prozent der Finanzierungs-
summe des Vertrags können so als
Rückforderungsansprüche geltend ge-
macht werden. Diese sind z. B. (und
diese Liste von „Bosheiten“ ist lang):
– Gebühren, die nicht angefallen sind,
– Steuern, die nicht existieren,
– falsch berechnete Zinsanpassungen,
– fehlerhafte Umsetzungen von Ange-

boten im Vertrag,
– Klauseln, die den Leasingnehmer oft

erst während der Laufzeit bekannt
werdenundzudessenNachteil führen.

Vielfach Unwissen bei
Leasingnehmern
ImZuge des u. a.Maastricht-bedingten
Leasing-Booms in den 90er Jahren sind
bekanntlich aufgrund der damals herr-
schenden, höchst attraktiven steuerli-
chen Rahmenbedingungen viele

Gebäudeinvestitionen über Leasing
finanziert worden.
In den meisten Fällen hat von Anfang
an, also bereits seit dem Vertragsab-
schluss, eine „begleitende Beratung“
gefehlt. Die wenigsten Leasingnehmer
waren mit den vielfältigen Problemen
bei Bauplanung, Vergabe, Gewährlei-
stungundBaucontrolling vertraut. Oft
wurde die ganze Abwicklung in die
Hände der Leasingfirma oder deren
Partnerfirmen gelegt. Die Vertragsge-
staltungwurdeoft recht einseitig zugun-
sten der Leasingfirma ausgelegt. In
vielen Leasingverträgenwurden daher
(Kosten)positioneneingebaut,diegleich
von Anfang an besser ausverhandelt
hätten werden können. Die Verträge
werden sehr oftmit derDauer der Lauf-
zeit für den Leasingnehmer schlechter,
weil Klauseln nach dem Muster

Die Vertragsge-
staltung wurde oft

recht einseitig
zugunsten der
Leasingfirma
ausgelegt.

Mag. Peter Asinger
ist Geschäftsführer der Firma Aspet
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enthalten sind: Wenn A eintritt, gilt B
und wenn C eintritt, gilt D. usw.
Viele dieser von vorn herein einge-
bauten oder während der Vertragslauf-
zeit entstehenden Nachteile kann man
bereits als an der Grenze der Legalität
bezeichnen. Das sind im Wesentlichen
die Hauptargumente für die Rückfor-
derungvonderartigüberhöhtenKosten
während der gesamten Laufzeit. Dabei
geht es meistens um Beträge zwischen
zwei und neun Prozent der gesamten
Vertragssumme.DieseFindungssumme
ist die Basis für die Vergleichsverhand-
lungen mit der Leasinggesellschaft. In
der Regel werden 70 bis 80 Prozent
dieser Findungssumme zurückgezahlt.

Vielfach besteht die Meinung, dass
derartige Ansprüche bereits verjährt
sind.Dies ist jedochunrichtig,dadiedrei-
jährige Frist erstmit demZeitpunkt des
ErkennensdesVertragsmangelsbeginnt.
Dies ist erst mit der Erstellung eines
entsprechenden Überprüfungsgutach-
tens, das den Mangel aufzeigt, der Fall.

Überprüfung von Leasingverträgen

Die FirmaAspetUnternehmensberatungGesbR ist spezialisiert auf dieÜber-
prüfung von Leasingverträgen. Bisher hat sie nach eigenen Angaben rund
2,5 Millionen Euro an zu viel errechneten Gebühren für ihre Klienten aus
bestehenden Leasingverträgen zurück verhandelt. Der Gründer und Firmen-
inhaber Peter Asinger war früher selbst in der Leasingbranche tätig und ist
seit sieben Jahren eingetragener Gerichtssachverständiger für das Leasing-
wesen. Nach 600 Immobilienfällen, die er unter Verwaltung gehabt hat und
mehr als 200 seither überprüften Leasingfällen ist er mit allen Feinheiten
des Geschäfts vertraut.
Die Überprüfung der Leasingverträge geschieht zu einem Erfolgshonorar.
Zwei Drittel der Rückzahlungssumme erhält der Klient, der Rest, also ein
Drittel, ist das Erfolgshonorar fürAspet. Damit ist die gesamteDienstleistung
der Aspet abgedeckt. Sonstige Honorare fallen nicht an.

Firmenchef Asinger: „Damit ist die Sache für unseren Klienten völlig ohne
Risiko.Wir arbeiten ausschließlich auf der Basis des Erfolgshonorars.Wenn
wir nichts finden, entstehen für den Klienten auch keine Kosten.“
NebenUnternehmenzählenvor allemKommunenundandereKörperschaften
öffentlichen Rechts zum Kundenkreis der Aspet.

Kontakt: Mag. Peter Asinger, Schulgasse 11, 2114 Hornsburg,
Tel: 0664/242 85 43, E-Mail: aspet@aon.at, www.aspet.at

Beim ersten „Bürgermeister-
Alpencup“ trafen die die Bür-
germeister-Nationalmannschaf-

ten Italiens, Österreichs und Deutsch-
lands in Sinsheim (Deutschland) zu
einem Fußballturnier zusammen.
Unter den 50 Bürgermeistern waren
auch die niederösterreichischen Kom-
munalpolitiker stark vertreten; allen
voran GVV-Vizepräsident und Bürger-
meister von Ardagger, Hannes Pressl,
sowie der Lilienfelder Bürgermeister
Herbert Schrittwieser, der auch Kapi-
tän der Bürgermeister-Nationalmann-
schaft ist. Mit dabei waren auch die
Ortschefs Gernot Lechner (Winklarn)
und Franz Schweng (Großkrut).
Deutschland, als amtierender Europa-
meister, konnte seiner Favoritenrolle
gerechtwerden und sichmit einem1:1
gegen Österreich und einem 2:0 Sieg

gegen Italien den Sieg sichern. Vize-
Europameister Italien errangmit einem
4:1 Sieg über Österreich den zweiten
Platz.DieÖsterreichermussten sichmit
Platz drei begnügen.

Nächstes Jahr will man wieder eine
Europameisterschaft in Polen aus-
richten.Aber auchmit der FIFA istman
in Kontakt und plant für 2014 in Brasi-
lien die erste Weltmeisterschaft.

Fußball verbindet auch Bürgermeister
Bürgermeister-Alpencup in Deutschland

Niederösterreich war im Bürgermeister-Team stark vertreten. Im Bild: Die Bürger-
meister Hannes Pressl, Herbert Schrittwieser, Gernot Lechner und Franz Schweng
sowie Masseurin Karin Steiner und Gemeinderat Leopold Datzberger.
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von Prof. Dr. Franz Oswald

Bei der kürzlich erfolgten Gene-
ralversammlung der Kommu-
nalakademie Niederösterreich

wurde der bisherige Vorstand mit
dem Vorsitzenden Mag. Christian
Schneider einstimmig für weitere drei
Jahre bestellt. Die übrigen Vorstands-
mitglieder sind der Landesgeschäfts-
führer des SP-GVV, Ewald Buschenrei-
ter, die Leiterin der Abteilung Ge-
meinden in der Landesregierung,
Anna-Margaretha Sturm, sowie Alfred
Thaller und Direktor Harald Bachho-
fer. Die heuer 40 Jahre alte Akademie
kann auf eine beachtliche Erfolgsbi-
lanz verweisen, sie ist die größte der-
artige Einrichtung in Österreich. Die
Gesamtbesucherzahl überschritt
bereits die 100.000er-Grenze (Siehe
dazu den Beitrag auf der nächsten
Seite).
NebendenStandardkursen fürGemein-
debedienstete undKommunalpolitiker

und der laufenden Aktualisierung der
Kurse aufgrund neuer Gesetze stehen
jetzt zunehmend Lehrgänge für
Manager und Führungskräfte auf dem
Programm. Sie werden in Kooperation
mit derDonau-Universität undanderen
hochrangigen Einrichtungen veran-
staltet.

Positive Evaluierung
Der wiedergewählte Vorsitzende
Christian Schneider verwies auf die
positiveEvaluierungderAkademie,die
gleichzeitig neue Entwicklungsper-
spektiven aufzeigt. Mit den Koopera-
tionen, dem „Forum.Gemeinde.Inno-
vativ" und der Schriftenreihe bewege
sichdieAkademieaufanerkannthohem
Niveau.GeschäftsführerinAnna-Marga-
retha Sturm unterstrich das rasche
Reagieren der Akademie auf neue
Entwicklungen. Zuletzt wurden u. a.
Kurse fürneueBürgermeister sowie ein
kommunalerBildungsbeirat geschaffen.
DerBerichtderRechnungsprüfer führte

zu einer einstimmigen Entlastung des
Vorstandes.

Sachliche Arbeit
im Vordergrund
Landeshauptmann-StellvertreterWolf-
gang Sobotka, der den Landeshaupt-
mann vertrat, würdigte die Effienz der
Akademie. Deren umfangreicher
Arbeitsbereichwerde vondenGemein-
deverantwortlichen hoch geschätzt.
Kommunalpolitisch gelte die Parole
Zusammenarbeit statt Zusammen-
legung.
Statt einerNeid-undKonkurrenzdebatte
stehe Sacharbeit im Vordergrund. Die
beiden Präsidenten der NÖ Gemeinde-
vertreterverbände als die Trägerorga-
nisationen der Kommunalakademie,
die LandtagsabgeordnetenAlfredRiedl
undRupertDworak,bekannten sich zu
einer Intensivierung der Gemeindeko-
operationen, die in ihrem Zustande-
kommen freilich vereinfacht werden
sollten.

Vorstand einstimmig
bestätigt
Generalversammlung der Kommunalakademie Niederösterreich

Der Vorstand der Kommunalakademie mit den Mitgliedern der Generalversammlung. Harald Bachhofer, Alfred Thaller,
Rupert Dworak, Christian Schneider, Wolfgang Sobotka, Anna-Margaretha Sturm, Ewald Buschenreiter und Alfred Riedl.
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von Prof. Dr. Franz Oswald

Die Kommunalakademie Nieder-
österreich, die heuer ihr 40-jäh-
riges Jubiläum begeht, hat in

ihrer Besucherstatistik zuletzt die
100.000er-Grenze überschritten.
Jubiläumsbesucherin war Leopoldine
Mayrhofer aus Zeillern, Bezirk Am-
stetten, die anlässlich der Fortbil-
dungsveranstaltung für Kinderbe-
treuerinnen zum Thema
„Bewegungsorientierte Sprachförde-
rung“ am 18. Juli im Schloss Zeillern
geehrt wurde.
Die 99.999. Besucherin war Claudia
Dirnberger aus Winklarn, ebenfalls
BezirkAmstetten,die 100.001.Monika
Schadenhofer aus Ybbs an der Donau,
Bezirk Melk.

Akademie-Vorsitzender Christian
Schneider gratulierte der Jubilarin und
überreichte ihr einenBildungsscheck in
der Höhe von 350 Euro. Schneider
würdigte die hohe Bereitschaft der
Gemeindeverantwortlichen zur Aus-
und Fortbildung und verwies auf das
40-jährige Bestehen der Akademie. In
dieserZeitwurdenrund2600Kurseund
Seminare abgehalten,womitwesentlich
zumhohenVerwaltungsniveauundzur
Bürgernähe in den Gemeinden beige-
tragen werden konnte.

Kinderbetreuungs-
Ausbildung ist gefragt
Akademie-Direktor Harald Bachhofer
unterstrich die vielen Aktivitäten der
Akademie zurFortbildungderGemein-
debediensteten und Kommunalpoli-

tiker und zuletzt, als Folge des Kinder-
gartenausbaus, insbesondere auch der
Kinderbetreuerinnen.
Das Ausbildungsprogramm werde
laufend den Erfordernissen der Ge-
meinden und ihrer Bürger angepasst.

DieKommunalakademieNÖwurde am
5.November1971unterdemdamaligen
Landeshauptmann Andreas Maurer
gegründet,hat ihrenSitzbeiderLandes-
regierungundunterrichtet dezentral im
ganzen Land. DieNÖGEMEINDEwird
in ihrer nächsten Ausgabe näher über
die Geschichte und die Aufgaben der
Akademie informieren.

Die 100.000 Besucherin
wurde geehrt
40 Jahre Kommunalakademie Niederösterreich

In 40 Jahren wurden 2600
Kurse abgehalten.

Monika Schaden-
hofer (Ybbs),
Dir. Harald Bach-
hofer, Leopoldine
Mayrhofer
(Zeillern), Akade-
mie-Vorsitzender
Christian Schnei-
der und Claudia
Dirnberger
(Winklarn)
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Die Akademie 2.1 hat in Zusam-
menarbeit mit der Landespar-
tei, dem Landtagsklub und

dem GVV ein spezielles Programm
entwickelt, dass in drei Modulen die
wichtigsten Aufgaben des Gemeinde-
parteiobmanns/der -frau praxisnah
vermittelt.

Modul 1: politisches Marke-
ting – Parteiarbeit – die VPNÖ
Mostviertel:
Mo, 19.9., Hotel Seeland, Goldegger-
straße 14, 3100 St.Pölten-Waitzendorf

Industrieviertel:
Mi.21.9.,HotelHöllrigl,Hauptstraße29,
2542 Kottingbrunn
Weinviertel:
Di. 4.10., Hotel Klaus, Julius Bittner
Platz 4, 2120 Wolkersdorf
Waldviertel:
Do.6.10.,LandhotelBergwirt,Moidrams
1, 3910 Zwettl
Jeweils von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

Modul 2: Die Statuten
Mostviertel:
Mi. 12.10., Hotel Seeland, Goldegger-
straße 14, 3100 St.Pölten-Waitzendorf
Industrieviertel:
Mo. 17.10.,Hotel Höllrigl,Hauptstraße
29; 2542 Kottingbrunn
Weinviertel:
Mi. 19.10., Hotel Klaus Julius Bittner
Platz 4, 2120 Wolkersdorf

Waldviertel:
Mo. 24.10., Landhotel Bergwirt, Moid-
rams 1, 3910 Zwettl
Jeweils von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

Modul 3:
effiziente Sitzungsführung
und Teamentwicklung
Mostviertel:
Do. 3.11., Hotel Seeland, Goldegger-
straße 14, 3100 St.Pölten-Waitzendorf
Industrieviertel:
Di. 8.11.,HotelHöllrigl,Hauptstraße29;
2542 Kottingbrunn
Weinviertel:
Do. 10.11., Hotel Klaus, Julius Bittner
Platz 4, 2120 Wolkersdorf
Waldviertel:
Mo. 14.11., Landhotel Bergwirt, Moid-
rams 1, 3910 Zwettl
Jeweils von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

Der Regionalverband noe-mitte
und 15 niederösterreichische
Leader-Gruppen starten im

September das zweieinhalbjährige
Leader-Kooperationsprojekt „Kommu-
nales Bildungsmanagement“. Dieses
Programm ist ein maßgeschneidertes
Qualifizierungsangebot für Akteure
der Erwachsenenbildung sowie Bil-
dungsbeauftragte in den Gemeinden.
Es soll nützliches Rüstzeug und direkt
anwendbares Wissen vermitteln und
der Zielgruppe eine noch kompeten-
tere Gestaltung ihre Tätigkeit ermögli-
chen. Die Vielfalt, Qualität und Akzep-
tanz der Weiterbildungsangebote in
den Gemeinden soll letztendlich
dadurch kontinuierlich steigen.
Auf regionaler Ebene – beispielsweise
indenLernendenRegionen– sollendie
künftig „veredelten“ Ehrenamtlichen

die Bedeutung der Erwachsenenbil-
dung in den Leader-Regionen nach-
haltigheben:Einerseits soll dasBewusst-
sein für Bildungsbedarf geweckt,
andererseits die Konzeption abge-
stimmter Bildungsangebote und Pro-
jekte initiiert und koordiniert werden.
DieAbsolventendesProgramms sollen
in die Lage versetzt werden, die
Bildungsarbeit vor Ort aufzuwerten,
Akteure zu vernetzten und in Summe
eine nachhaltige und erfolgreiche
Bildungsarbeit für alle zu ermöglichen.

Informationen

Claudia Schweiger
Tel. 0676/812 20 326
www.kommunales-
bildungsmanagement.at

Anmeldung
www.akademie21.at .
Informationen bei Karl Nehammer,
Tel: 02742/9020-167

Bildung mit Veredelungspotenzial
Das Programm „Kommunales Bildungsmanagement“ startet im September

Die Absolventen des Programms
sollen in die Lage versetzt werden, die
Bildungsarbeit vor Ort aufzuwerten,
Akteure zu vernetzten und eine nach-
haltige Bildungsarbeit für alle zu
ermöglichen.
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„Gute Vorbereitung ist die halbe Miete“
Spezialangebot der Akademie 2.1 für Gemeindepartei-Obleute
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Der LandLuft Baukultur-Gemeinde-
preiswirdalledrei Jahre anengagierte
österreichische Gemeinden und ihre
Bürgerinnen und Bürger verliehen.
Gewürdigt werden die zukunftsori-
entierte Entwicklung der Dörfer und
Städte auf Basis baukulturell innova-
tiver Maßnahmen, weil diese einen
entscheidendenBeitrag zurpositiven
Entwicklung ländlicherLebensräume
leisten.

Der Preiswird vonLandLuft –Verein
zur FörderungvonBaukultur in länd-
lichen Räumen in Kooperation mit
demÖsterreichischenGemeindebund
ausgelobt und in einemzweistufigen
Verfahren durchgeführt.

Alle weiteren Informationen und
Details zum Wettbewerb finden sie
unter
www.landluft.at/2012

LandLuft Baukultur-
Gemeindepreis 2012

Auf Initiative des Bundesrates trittmit
1. Oktober eine Verfassungsänderung
inKraft,diedenGemeindeneineengere
Verwaltungszusammenarbeit über
Ländergrenzen hinweg ermöglicht.
„Nunmüssenwir denGemeindenMut
machen, dass sie die Möglichkeiten
auch nutzen,“ meinte Bundesrat Gott-
fried Kneifel, der das Gesetz während
seiner Bundesratspräsidentschaft im
ersten Halbjahr 2011 vorbereitet hat,
anlässlich eines Pressegespräches mit
Bürgermeistern aus Bundesländer-
Grenzgemeinden.
„Angesichts immer neuer Aufgaben
undKostensteigerungen sindGemein-
dekooperationeneinvielbesseresMittel
als Zusammenlegungen, um die
Leistungen für die Bürger auch in
Zukunft in gleicher Qualität zu
erhalten“, begrüßt GVV-Vizepräsident
Johannes Pressl dasGesetz: „Einerseits
kann damit die Gemeinde als ,demo-
kratiepolitischer Nahversorger’ abge-
sichert werden, und andererseits kann
jede Gemeinde durch kostengünstige
Beteiligung bei Gemeindeverbänden
das volle Leistungsspektrum für ihre
Bürger anbieten.“

Bismanaber zu solchenKooperationen
– noch dazu grenzüberschreitend –
kommt, braucht es seine Zeit, stellten
dieBürgermeisterKarlHuberundChri-
stianKolarik ausdenGemeindenErnst-
hofen (NÖ) und Kronstorf (OÖ) klar.

Gesetz schafft neue Kooperationsmöglichkeiten

Durch Gemeindeverbände
Verwaltungskosten sparen

Bei einem gemeinsamen länderüber-
greifenden Pressegespräch erläuter-
ten Bgm. Christian Kolarik (Kronstorf,
OÖ), GVV-vizepräsident Johannes
Pressl, Bundesrat Gottfried Kneifel
und Bgm. Karl Huber (Ernsthofen)
die Möglichkeiten, die das neue
Verfassungsgesetz zur verstärkten
Kooperation unter Gemeinden bietet.

k o m m u n a l i n f o
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WIR FINANZIEREN AUTOS.
UND DIE STRASSEN, 
AUF DENEN SIE FAHREN.
Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand bietet 

die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte und individuelle 

Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für öffentliche Auftraggeber 

beginnt bei einer umfassenden Bedarfsanalyse mit kompetenter 

Beratung und reicht bis zur professionellen Abwicklung inklusive 

zuverlässiger Projektrealisation. 

Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer Hand – für die 

öffentliche Hand – informiert Sie der Leiter Public Finance & Cor-

porates Austria, Wolfgang Viehauser, unter +43(0)5 90 910-1551, 

wolfgang.viehauser@hyponoe.at

www.hyponoe.at


